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b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 16 Abs. 1 der Thüringer 
Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 
19 Abs. 2 des Thüringer Landeswahlgesetzes entstan-
den ist. oder

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde 
gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 25.10.2019 (2. Tag vor 
der Wahl)
18.00 Uhr, bei der Gemeinde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.Im Falle nachweislich plötz-
licher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden.Versichert ein Wahlberechtig-
ter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.Nicht in 
das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-
nen aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebe-
nen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.Wer den Antrag 
für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6.
Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahl-
berechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er 
mit dem Wahlschein zugleich- einen amtlichen Stimmzettel 
des Wahlkreises,- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,- 
einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag 
und- ein Merkblatt für die Briefwahl.Der Wahlberechtigte 
kann die Briefwahlunterlagen nachträglich bis spätestens 
am Wahltag, 15:00 Uhr, anfordern. Die Abholung von Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im 
Falle einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Emp-
fangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewie-
sen wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht 
mehr rechtzeitig durch ein Postunternehmen übersandt 
oder amtlich überbracht werden können.Bei der Briefwahl 
muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel, dem 
Stimmzettelumschlag und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.Der 
Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG als Stan-
dardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angege-
benen Stelle abgegeben werden.

Ronneburg, 19.09.2019
Stadtverwaltung Ronneburg
Leutloff
Bürgermeisterin

Dritte Änderungssatzung zur Hauptsatzung 
der Stadt Ronneburg vom 10.09.2019
Aufgrund der §§ 20 (1) und 13 (1) S. 5 der Thüringer Kom-
munalordnung (ThürKO) vom 16.08.1993 (GVBl. 23/1993, 
S. 501) in der Fassung der letzten Änderung durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBl. S. 74) und § 
34 (2) des Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) 
vom 16.08.1993 (GVBl. 23/1993, S. 530) in der Fassung 
der letzten Änderung durch Artikel 1 des Gesetz vom 
29.03.2019 (GVBl. S. 59) hat der Stadtrat der Stadt Ron-
neburg in seiner Sitzung am 13.06.2019 folgende mit Sch-
reiben vom 03.07.2019 bei der Rechtsaufsicht angezeigte 
Satzung beschlossen:

Amtliche Bekanntmachungen

Anlage 3
(zu § 18 Abs. 1 ThürLWO)

Stadt Ronneburg
Landkreis Greiz
Wahlkreis 40 - Greiz II

Bekanntmachung

über die Auslegung des Wählerverzeichnisses 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 

zum 7. Thüringer Landtag am 27.10.2019

1.
Das Wählerverzeichnis zur Thüringer Landtagswahl für 
die Gemeinde Ronneburg liegt in der Zeit vom 07.10. - 
11.10.2019 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der Öff-
nungszeiten
Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht aus. Das Wählerverzeichnis wird 
im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wahlberechtigte 
können verlangen, dass in dem Wählerverzeichnis wäh-
rend der Auslegungsfrist ihr Geburtsdatum unkenntlich 
gemacht wird. Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
2.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann während der Auslegungsfrist, spätestens 
am 11.10.2019 (16. Tag vor der Wahl) bis12:00 Uhr, beim 
Bürgermeister der Gemeinde Ronneburg Einspruch einle-
gen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt werden.
3.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 06.10.2019 (21. Tag 
vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung.Wer keine Wahl-
benachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt 
zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann.Wahlberechtigte, die nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis

40 / Greiz II
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum die-
ses Wahlkreisesoderdurch Briefwahlteilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 16 Abs. 1 der Thüringer Landeswahlordnung 
(bis zum 06.10.2019 (21. Tag vor der Wahl )) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnisnach § 
19 Abs. 2 des Thüringer Landeswahlgesetzes (bis zum 
11.10.2019 (16. Tag vor der Wahl)) versäumt hat.
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Hauptsatzung der Stadt Ronneburg

§ 1 - Name
(1) Die Stadt führt den Namen „Ronneburg/Thür.“.
(2) Ortsteile behalten ihren bisherigen Namen in Verbin-
dung mit dem Namen der Stadt.

§ 2 - Stadtwappen, Stadtflagge, Stadtsiegel
(1) Das Wappen der Stadt ist gespalten von Schwarz über 
Silber und zeigt oben einen wachsenden goldenen, rot 
bewehrten Löwen, unten ein Gezähe überhöht von einem 
schwarzen Weberschiffchen.
(2) Die Farben der Stadt Ronneburg/Thür. sind gold und 
schwarz. Die Flagge der Stadt ist längsgestreift und in der 
Mitte befindet sich das Wappen.
(3) Das Dienstsiegel der Stadt ist kreisrund und hat einen 
Durchmesser von 3 cm. Es ist als Prägesiegel oder als 
Farbdrucksiegel aus Metall oder Gummi ausgeführt. Im 
oberen Halbbogen trägt es die Umschrift „Thüringen“ und 
im unteren Halbbogen die Umschrift „Stadt Ronneburg“. 
Im Innern des Siegels befindet sich das mit einer Schild-
umrandung umgebene Wappen der Stadt. Unter dem 
Wappen wird die fortlaufende Nummerierung angegeben.

§ 3 - Bürgerbegehren, Bürgerentscheid
(1) Über den Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegeh-
rens und den Beginn der Sammlungsfrist entscheidet die 
Stadtverwaltung innerhalb von vier Wochen nach Eingang 
des schriftlichen Antrags bei der Stadtverwaltung. Vor ei-
ner ablehnenden Zulassungsentscheidung sollen die Ver-
treter des Bürgerbegehrens angehört werden.
(2) Der Inhalt der zu fertigenden Eintragungslisten ergibt 
sich bei einer freien Sammlung aus § 17a (2) ThürKO und 
bei einer Sammlung durch Eintragung in amtlich ausge-
legte Eintragungslisten aus § 17b (2) ThürKO. Die Eintra-
gungslisten enthalten zudem Spalten für die Nummerie-
rung der Eintragungen und für die amtlichen Prüfvermerke 
zu den Eintragungen.
(3) Die Eintragungen sind innerhalb einer Eintragungsliste 
fortlaufend zu nummerieren. Die Eintragung kann vom Un-
terzeichner ohne Angabe von Gründen bis zum letzten Tag 
der Eintragungsfrist schriftlich widerrufen werden. Für die 
Rechtzeitigkeit des Widerrufs kommt es auf den Eingang 
bei der Stadtverwaltung an. Eintragungen sind ungültig,
a. - die bei freier Sammlung von Personen stammen, 

die am letzten Tag der Sammlungsfrist nicht nach 
den Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahl-
gesetzes wahlberechtigt sind oder

- die bei Sammlung durch Eintragung in amtlich aus-
gelegte Eintragungslisten von Personen stammen, 
die am letzten Tag vor der Auslegungsfirst nicht 
nach den Bestimmungen des Thüringer Kommunal-
wahlgesetzes wahlberechtigt sind;

b. bei denen die eigenhändige Unterschrift fehlt oder
c. bei denen die eingetragenen Personen wegen undeut-

licher Schrift oder unvollständiger Angaben nicht klar 
zu identifizieren sind.

Doppel- und Mehrfacheintragungen gelten als eine Eintra-
gung.
(4) Der Antrag auf Durchführung eines Bürgerentschei-
des kann von den Vertretern des Bürgerbegehrens bis 
zum Tag vor der Beschlussfassung des Stadtrates über 
die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zurückgenommen 
werden.
(5) Der Bürgermeister leitet die Vorbereitung und Durch-
führung des Bürgerentscheides (Abstimmungsleiter). Er 
kann mit der Führung der laufenden Geschäfte einen Be-
diensteten der Stadtverwaltung beauftragen.
(6) Die amtlichen Stimmzettel für den Bürgerentscheid 
müssen den Antrag im Wortlaut enthalten und so gestal-
tet sein, dass der Antrag mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet 
werden kann.

§ 1 - Änderung der Hauptsatzung der Stadt Ronneburg
Die Hauptsatzung der Stadt Ronneburg vom 03.05.2010 
(öffentlich bekannt gemacht im „Ronneburger Anzeiger“ 
Nr. 10 vom 12.05.2010) in der Fassung der Zweiten Än-
derungssatzung vom 07.08.2014 (öffentlich bekannt ge-
macht im „Ronneburger Anzeiger“ Nr. 16 vom 14.08.2014) 
wird wie folgt geändert:
1. § 10 (1) - Entschädigungen erhält folgende Fassung:

„Die Stadtratsmitglieder erhalten für ihre ehrenamt-
liche Mitwirkung bei den Beratungen und Entschei-
dungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse als 
Entschädigung einen monatlichen Sockelbetrag von 
70,-- € sowie ein Sitzungsgeld von 20,-- € für die not-
wendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des 
Stadtrates und der jeweiligen Ausschüsse sowie für die 
Teilnahme an Fraktionssitzungen, die der Vorbereitung 
von Stadtratssitzungen dienen. Die Zahl der Frakti-
onssitzungen, für die ein Sitzungsgeld gewährt wird, 
darf jährlich das Zweifache der Zahl der Sitzungen des 
Stadtrats nicht übersteigen. Pro Tag dürfen nicht mehr 
als zwei Sitzungsgelder gezahlt werden.“

2. § 10 (7) - Entschädigungen erhält folgende Fassung:
„Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten 
zusätzlich zu ihrer Entschädigung nach (1) die folgen-
de Aufwandsentschädigung: der ehrenamtliche Beige-
ordnete 300,-- €/Monat.“

§ 2 - Neubekanntmachung
Die Bürgermeisterin der Stadt Ronneburg wird ermächtigt, 
den Wortlaut der Hauptsatzung der Stadt Ronneburg in 
der vom Inkrafttreten dieser Änderungssatzung an gelten-
den Fassung im Amtsblatt „Ronneburger Anzeiger“ der 
Stadt Ronneburg bekannt zu machen.

§ 3 - Inkrafttreten
Die Dritte Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt 
Ronneburg tritt rückwirkend zum 01.06.2019 in Kraft.

Ronneburg, den 10.09.2019
gez.: Leutloff
Bürgermeisterin - Siegel -

Neubekanntmachung der Hauptsatzung  
der Stadt Ronneburg vom 10.09.2019
Aufgrund des § 2 der Dritten Änderungssatzung zur Haupt-
satzung vom 10.09.2019 (Ronneburger Anzeiger Nr.: 
10/2019 vom 19.09.2019) wird nachstehend der Wortlaut 
der Hauptsatzung der Stadt Ronneburg, wie er sich aus
1. der Hauptsatzung der Stadt Ronneburg vom 

03.05.2010 (Ronneburger Anzeiger Nr.: 10/2010 vom 
12.05.2010),

2. der Ersten Änderungssatzung zur Hauptsatzung der 
Stadt Ronneburg vom 15.04.2014 (Ronneburger An-
zeiger Nr.: 08/2014 vom 24.04.2014),

3. der Zweiten Änderungssatzung zur Hauptsatzung der 
Stadt Ronneburg vom 07.08.2014 (Ronneburger An-
zeiger Nr.: 16/2014 vom 14.08.2014) und

4. der am 01.06.2019 in Kraft getretenen Dritten Ände-
rungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Ronneburg 
vom 10.09.2019 (Ronneburger Anzeiger Nr.: 10/2019 
vom 20.09.2019 ergibt, in der vom 01.06.2019 an gel-
tenden Fassung bekannt gemacht.

Ronneburg, 10.09.2019
gez.: Leutloff
Bürgermeisterin - Siegel -



Ronneburg - 4 - Nr. 10/2019

(2) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremi-
en erfolgt einheitlich nach dem mathematischen Verhält-
nisverfahren Hare/Niemeyer.

§ 9 - Ehrenbezeichnungen
(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Stadt 
und das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, 
können zu Ehrenbürgern ernannt werden. Über die Ernen-
nung entscheidet der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung.
(2) Personen, die als Mitglieder des Stadtrates, Ehrenbe-
amtinnen oder Ehrenbeamte, hauptamtliche Wahlbeam-
tinnen oder Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 Jahre 
ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, können eine die 
ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit kennzeichnende Amts-
bezeichnung mit dem Zusatz „Ehren-“ erhalten. Die Ehren-
bezeichnung soll sich nach der zuletzt oder überwiegend 
ausgeübten Funktion richten.
(3) Personen, die durch besondere Leistungen oder in sons-
tiger vorteilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der 
Stadt beigetragen haben, können besonders geehrt werden. 
Der Stadtrat kann dazu spezielle Richtlinien beschließen.
(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes und der Ehren-
bezeichnung soll in feierlicher Form in einer Sitzung des 
Stadtrates unter Aushändigung einer Urkunde vorgenom-
men werden.
(5) Der Stadtrat kann das Ehrenbürgerrecht und die Eh-
renbezeichnung wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen.

§ 10 - Entschädigungen
(1) Die Stadtratsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtli-
che Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen 
des Stadtrats und seiner Ausschüsse als Entschädigung 
einen monatlichen Sockelbetrag von 70,-- € sowie ein Sit-
zungsgeld von 20,-- € für die notwendige, nachgewiesene 
Teilnahme an Sitzungen des Stadtrates und der jeweiligen 
Ausschüsse sowie für die Teilnahme an Fraktionssitzun-
gen, die der Vorbereitung von Stadtratssitzungen dienen. 
Die Zahl der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld 
gewährt wird, darf jährlich das Zweifache der Zahl der Sit-
zungen des Stadtrats nicht übersteigen. Pro Tag dürfen 
nicht mehr als zwei Sitzungsgelder gezahlt werden.
(2) Mitglieder des Stadtrates, die Arbeiter oder Angestellte 
sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des nachge-
wiesenen Verdienstausfalls.
(3) Selbständig Tätige erhalten für ihren Verdienstausfall 
eine Pauschale je Stunde in Höhe von 7,50 € für Ausfälle 
in der Zeit von 8.00 - 18.00 Uhr, höchstens 8 Stunden/
Tag. Personen, die nicht erwerbstätig sind, jedoch einen 
Mehrpersonenhaushalt von mindestens 3 Personen füh-
ren, erhalten die gleiche Pauschale.
(4) Für eine notwendige auswärtige Tätigkeit werden Rei-
sekosten nach dem Thüringer Reisekostengesetz gezahlt.
(5) 1Die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses erhalten 
für die Teilnahme an den einberufenen Sitzungen pro Sitzung
- Vorsitzende/-r

(Stadtwahlleiter/-in, Abstimmungsleiter/-in)
20,00 €.

- Beisitzer 15,00 €.
2Nimmt anstelle des Mitglieds des jeweiligen Ausschusses 
vertretungsweise die berufene Stellvertreterin/ der berufe-
ne Stellvertreter an der Sitzung teil, so gelten die obigen 
Entschädigungen für diese Personen.
3Für Wahl- bzw. Abstimmungsvorstände wird als Pauscha-
le pro Wahltag / Abstimmungstag sowie erforderlichenfalls 
für den folgenden Tag je eine Entschädigung in folgender 
Höhe gewährt:

eine 
Wahl

Zuschlag je
weiterer Wahl

a) Vorsteher/-in und 
Stellvertreter/-in

40,00 € 10,00 €

b) Schriftführer 35,00 € 10,00 €
c) Beisitzer/-in 30,00 € 10,00 €
d) Hilfskräfte 15,00 € 10,00 €

Die Stimme darf nur auf „Ja“ oder „Nein“ lauten. Der Ab-
stimmende kennzeichnet durch ein Kreuz oder auf andere 
Weise auf dem Stimmzettel, ob er den gestellten Antrag 
mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten will.
(7) Die Entscheidungen im Zusammenhang mit Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheid ergehen kostenfrei.

§ 4 - Einwohnerversammlung
(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal jähr-
lich eine Einwohnerversammlung ein, um die Einwohner 
über wichtige Stadtangelegenheiten, insbesondere über 
Planungen und Vorhaben der Stadt, die ihre strukturelle 
Entwicklung unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder 
über Angelegenheiten, die mit erheblichen Auswirkungen 
für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind, zu un-
terrichten und diese mit ihnen zu erörtern. Darüber hinaus 
ist eine Einwohnerversammlung einzuberufen, wenn we-
nigstens 20 v.H. der Einwohner über 18 Jahre dies unter 
Angabe der gewünschten Tagesordnung schriftlich bean-
tragen. Der Bürgermeister lädt spätestens eine Woche vor 
der Einwohnerversammlung unter Angabe von Ort, Zeit 
und Tagesordnung in ortsüblicher Weise öffentlich zur Ein-
wohnerversammlung ein.
(2) Dem Bürgermeister obliegt die Leitung der Einwoh-
nerversammlung. Er hat im Rahmen der Erörterung den 
Einwohnern in ausreichendem Umfange Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. Soweit dies erforderlich ist, kann der 
Bürgermeister zum Zweck der umfassenden Unterrichtung 
seine Mitarbeiter sowie Sachverständigen hinzuziehen.
(3) Die Einwohner können Anfragen in wichtigen Stadtan-
gelegenheiten, die nicht von der Tagesordnung der Ein-
wohnerversammlung erfasst sind, bis spätestens zwei 
Tage vor der Einwohnerversammlung bei der Stadt einrei-
chen. Die Anfragen sollen vom Bürgermeister in der Ein-
wohnerversammlung beantwortet werden. Ausnahmswei-
se kann der Bürgermeister Anfragen auch innerhalb einer 
Frist von drei Wochen schriftlich beantworten.

§ 5 - Vorsitz im Stadtrat
Den Vorsitz im Stadtrat führt ein vom Stadtrat gewähltes 
Mitglied, im Falle seiner Verhinderung dessen Stellvertreter.

§ 6 - Bürgermeister
(1) Der Bürgermeister wird unmittelbar von den Bürgern 
der Stadt gewählt und ist hauptamtlich tätig.
(2) Der Stadtrat kann dem Bürgermeister im Einzelfall ne-
ben den in § 29 (1) und (2) ThürKO aufgeführten Aufgaben 
durch Beschluss mit dessen Zustimmung weitere Angele-
genheiten zur selbständigen Erledigung übertragen; das gilt 
nicht für Angelegenheiten, die nach § 26 (2) ThürKO nicht 
auf beschließende Ausschüsse übertragen werden können.

§ 7 - Beigeordnete
Der Stadtrat wählt einen ehrenamtlichen Beigeordneten.

§ 8 - Ausschüsse
(1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben Aus-
schüsse, welche die Beschlüsse des Stadtrates vorberei-
ten (vorbereitende Ausschüsse) oder aber einzelne An-
gelegenheiten abschließend entscheiden (beschließende 
Ausschüsse), und bestimmt deren Bildung, Zusammen-
setzung und Aufgaben. Bei der Zusammensetzung der 
Ausschüsse hat der Stadtrat dem Stärkeverhältnis der in 
ihm vertretenen Parteien und Wählergruppen Rechnung 
zu tragen, soweit Fraktionen bestehen, sind diese der Be-
rechnung zugrunde zu legen. Übersteigt die Zahl der Aus-
schusssitze die Zahl der Stadtratsmitglieder, so kann jedes 
Stadtratsmitglied, das im Übrigen keinen Ausschusssitz 
besetzt, verlangen, in einem Ausschuss mit Rede- und 
Antragsrecht mitzuwirken. Der Stadtrat entscheidet mit 
einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem 
Ausschuss dieses Stadtratsmitglied zugewiesen wird.
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§ 12 - Haushaltswirtschaft
Die Haushaltswirtschaft der Stadt Ronneburg wird nach 
den Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung geführt.

§ 13 - Sprachform, Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Die in dieser Hauptsatzung verwandten personenbezo-
genen Bezeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, 
für Männer in der männlichen Sprachform.
(2) (Inkrafttreten, Außerkrafttreten).

Beschlüsse der Verbandsausschusssitzung 
des Zweckverbandes Wasser/Abwasser  
Mittleres Elstertal vom 19.08 2019
18/19
Der Verbandsausschuss beschließt die Genehmigung ei-
ner außerplanmäßigen Ausgabe zum Vermögensplan 2019 
Trinkwasser für die Investitionsmaßnahme „Trinkwasserlei-
tung Pfarrweg, Linda“ in Höhe von 127,0 T€ netto (151,1 T€ 
brutto) für Trinkwasser zu Lasten der Investitionsmaßnah-
me „Trinkwasserleitung Windmühlenweg, Pölzig.
19/19
Der Verbandsausschuss beschließt die Genehmigung 
einer außerplanmäßigen Ausgabe zum Vermögensplan 
2019 für die Investitionsmaßnahme „Trinkwasserleitung 
Kleiststraße, Gera“ in Höhe von 75,0 T€ netto (89,2 T€ 
brutto) für Trinkwasser zu Lasten der Investitionsmaßnah-
me „Trinkwasserleitung Clara-Zetkin-Straße, Gera.
20/19
Der Verbandsausschuss beschließt die Genehmigung 
einer außerplanmäßigen Ausgabe zum Vermögensplan 
2019 für die Investitionsmaßnahme Erneuerung Gefah-
renmelde- und Sicherheitstechnik Klärwerk Gera in Höhe 
von 195,0 T€ zu Lasten des Ausrüstungsplanes 2019.
21/19
Der Verbandsausschuss beschließt die Bewilligung einer 
überplanmäßigen Ausgabe zum Vermögensplan 2019 für 
die Investitionsmaßnahme „Abwasser Elsterdüker Gera-
Zwötzen, Geröllfang“ in Höhe von 60,0 T€ brutto für Ab-
wasser zu Lasten der Investitionsmaßnahme „Mischwas-
sersammler Vogtlandstraße, Gera.
22/19
Der Verbandsausschuss beschließt die Bewilligung einer 
überplanmäßigen Ausgabe zum Vermögensplan 2019 für 
die Investitionsmaßnahme „Mischwassersammler K118 
Ortsdurchfahrt, Loitsch“ in Höhe von 40,0 T€ brutto für Ab-
wasser zu Lasten der Investitionsmaßnahme „Mischwas-
sersammler Clara-Zetkin-Straße, Gera.
23/19
Der Verbandsausschuss beschließt die Bewilligung einer 
überplanmäßigen Ausgabe zum Vermögensplan 2019 für 
die Investitionsmaßnahme „Mischwassersammler Kleist-
straße, Gera“ in Höhe von 85,0 T€ brutto für Abwasser zu 
Lasten der Investitionsmaßnahme „Mischwassersammler 
Clara-Zetkin-Straße, Gera.
24/19
Der Verbandsausschuss beschließt:
1. Die Firma Heinrich Wassermann GmbH & Co.KG, 

Zweigniederlassung Crossen a.d. Elster, Am Rau-
tenanger 8, 07613 Crossen a. d. Elster erhält für die 
Durchführung der Investitionsmaßnahme „Trinkwasse-
reinspeisung Gera Nord-Ost“ den Vergabezuschlag.

2. Die Vergabesumme für die Durchführung der Investi-
tionsmaßnahme „Trinkwassereinspeisung Gera Nord-
Ost“ in Höhe von 2.245.807,52 € brutto.

25/19
Der Verbandsausschuss beschließt:
1. Die Naumburger Bauunion GmbH & Co. Bauunterneh-

mung KG, Südring 2, 06618 Mertendorf, OT Görschen 
erhält für die Durchführung der Investitionsmaßnah-
me Trinkwasserleitung/Abwasserleitung Rüdersdorf 2. 
Bauabschnitt, Seitenstraßen den Vergabezuschlag.

4Wahlbeauftragte erhalten für ihren Einsatz einen pau-
schalen Betrag in Höhe von 50,00 € bei einer Wahl sowie 
ein Zuschlag von 10,00 € je weiterer Wahl pro Wahltag/ 
Abstimmungstag. 5Mit den Entschädigungsbeträgen sind 
die regelmäßig anfallenden Fahrtkosten abgegolten. 6Ver-
dienstausfall wird nach den (2) und (3) entschädigt. 7Be-
schäftigten der Stadtverwaltung Ronneburg, die in Wahl- 
bzw. Abstimmungsvorständen bei Landtagswahlen bzw. 
Abstimmungen eingesetzt waren, die nach Vorschriften 
des ThürLWG und der ThürLWO durchzuführen sind, wird 
alternativ zu den Entschädigungsregelungen der Sätze 3 
und 4 Freizeitausgleich gewährt, wenn keine dienstlichen 
Belange entgegenstehen.
(6) Für die Wahrnehmung besonderer Funktionen und die 
hierdurch entstehenden höheren Belastungen und Aufwen-
dungen erhalten eine zusätzliche monatliche Entschädigung:
-
-
-

der gewählte Vorsitzende des Stadtrates
der Vorsitzende eines Ausschusses von
der Vorsitzende einer Stadtratsfraktion von

15,-- €
15,-- €
15,-- €.

Für die Führung des Vorsitzes in einer Sitzung erhalten ein 
zusätzliches Sitzungsgeld:
-
-

der stellvertretende Stadtratsvorsitzende
der stellvertretende Ausschussvorsitzende

15,-- €
15,-- €

(7) Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten 
zusätzlich zu ihrer Entschädigung nach (1) die folgende 
Aufwandsentschädigung:
der ehrenamtliche Beigeordnete 300,-- €/Monat.
(8) Andere ehrenamtlich tätige Bürger erhalten Entschä-
digung in Höhe des Sitzungsgeldes nach (1) und der Ver-
dienstausfallregelung nach (2) und (3).

§ 11 - Öffentliche Bekanntmachungen
(1) Satzungen der Stadt werden öffentlich bekanntge-
macht durch Veröffentlichung in dem Amtsblatt „Ronne-
burger Anzeiger“. Auf den Urschriften der Satzungen sind 
die Form und der Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
schriftlich zu vermerken.
(2) Kann wegen eines Naturereignisses oder anderer un-
abwendbarer Ereignisse eine Satzung nicht in der durch 
Absatz 1 festgelegten Form öffentlich bekannt gemacht 
werden, erfolgt in dringenden Fällen die öffentliche Be-
kanntmachung der Satzung durch Aushang an den in Ab-
satz 3 genannten Verkündungstafeln. Nach Wegfall des 
Hinderungsgrundes wird die öffentliche Bekanntmachung 
der Satzung unverzüglich in der nach Absatz 1 festgeleg-
ten Form nachgeholt; auf die Form der Bekanntmachung 
ist dabei hinzuweisen.
(3) Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung von Zeit, 
Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates und 
der beschließenden Ausschüsse erfolgt durch Aushang an 
folgenden Verkündungstafeln:
1.
2.
3.
4.
5.

Rathaus
Zeitzer Straße (Einmündung OdF-Straße),
Weidaer Straße,
OT Raitzhain und
OT Grobsdorf

und des Weiteren auf der Homepage der Stadt Ronne-
burg. Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüs-
se ist mit dem Ablauf des ersten Tages des Aushangs an 
den Verkündungstafeln vollendet. Die entsprechenden 
Bekanntmachungen dürfen jedoch erst am Tag nach der 
jeweiligen Sitzung abgenommen werden.
(4) Für sonstige gesetzlich erforderliche (öffentliche, amt-
liche oder ortsübliche) Bekanntmachungen gilt (1) ent-
sprechend, sofern nicht Bundes- oder Landesrecht etwas 
anderes bestimmt. Im übrigen findet die Thüringer Verord-
nung über die öffentliche Bekanntmachung von Satzun-
gen der Städte, Verwaltungsgemeinschaften und Land-
kreise (Bekanntmachungsverordnung) in ihrer jeweiligen 
Fassung Anwendung.
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Gewässerschau 2019
Auf Grundlage des § 74 Abs. 4 Thüringer Wassergesetz 
vom 28. Mai 2019 (GVBl.S.74) wird in der Stadt Ronne-
burg an Gewässern II. Ordnung eine Gewässerschau 
durchgeführt.
Gewässer:
Gemarkung:
Termin:
Zeit:

Badergraben
Ronneburg
30.10.2019
von ca. 8:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr

Gemäß § 101 Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz ist die 
Schaukommission zur Durchführung ihrer Aufgaben be-
fugt, Gewässer zu befahren und Grundstücke (am und 
zum Gewässer) zu betreten. Die Schaukommission setzt 
sich aus Vertretern der Behörden und Verbände gemäß § 
74 Abs. 5 Thüringer Wassergesetz zusammen.

Landratsamt Greiz
Amt für Umwelt

Nachrichten aus dem Rathaus

Kurz und Knapp September 2019

- Nach der Ausschreibung zur Erschließung Distelburg 
2 zur Schaffung neuer Eigenheimstandorte im Staats-
anzeiger wurde nach Auswertung der erfolgten Sub-
mission der Auftrag vergeben. Noch im Herbst 2019 
sollen die Arbeiten dazu beginnen. Das auf dem Areal 
befindliche leerstehende Gebäude wird abgerissen.

- Durch den Bauhof der Stadt Ronneburg wurden diver-
se Pflasterarbeiten am Osterlandweg und in der Beet-
hovenstraße ausgeführt. Hier wurde der Gehweg ab-
gesenkt, damit die Versorgungsfahrzeuge besser die 
Abfallentsorgung erledigen können.

- Alle Grünflächen wurden erneut gemäht,
- Die Sommerbadsaison endete am 06.09.2019.

28539 Gäste nutzen die Bademöglichkeiten im Ronnebur-
ger Sommerbad. Nun findet die Winterfestmachung statt.

Foto: Frau Zorn
- Sinkkästenreinigung nach Starkregen im Stadtgebiet 

erfolgt. In der Weidaer Straße, Hainstraße und Ge-
schwister-Scholl-Straße wurden Sinkkästen repariert.

- Herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte der Freiwilligen 
Feuerwehr Ronneburg für den schnellen und umsich-
tigen Einsatz zur Beseitigung der Schäden infolge des 
Starkregens „An der Schützeneiche“, die Kameraden 
der FFW Ronneburg haben im Jahr 2019 schon 103 
Rettungseinsätze absolviert. Vielen Dank für dieses 
ehrenamtliche Engagement.

- Städtische Waldareale weisen starke Schäden durch 
Borkenkäfer auf, mehrere Einsätze zum Schutz des 
gesunden Baumbestandes durch Mitarbeiter des Bau-
hofs notwendig.

Stadtverwaltung Ronneburg

2. Die Vergabesumme für die Durchführung der Investiti-
onsmaßnahme Abwasser-leitung Rüdersdorf 2.Bauab-
schnitt, Seitenstraßen in Höhe von 793.071,01 € brutto.

3. Die Vergabesumme für die Durchführung der Investiti-
onsmaßnahme Trinkwasserleitung Rüdersdorf 2.Bauab-
schnitt, Seitenstraßen in Höhe von 420.687,24 € brutto.

Die Anlagen liegen zur Einsichtnahme in der Geschäfts-
stelle des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres 
Elstertal, De-Smit-Straße 6 in 07545 Gera während der 
üblichen Dienststunden aus.

Öffentliche Bekanntmachung: Fauna-Flora-
Habitat -Monitoring (kurz FFH-Monitoring) in 
Thüringen
Der Freistaat Thüringen, vertreten durch das Thürin-
ger Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
(TLUBN), führt im Zeitraum 2019 bis 2024 auf der gesam-
ten Landesfläche das FFH-Monitoring durch. Gegenstand 
des FFH-Monitorings sind die Erfassung und Bewertung 
von Lebensraumtypen sowie von Tier- und Pflanzenarten 
die europarechtlich geschützt sind. Der Freistaat Thürin-
gen ist verpflichtet im Rahmen des FFH-Monitorings (ge-
mäß Art. 11) und der FFH-Berichtspflicht (gemäß Art. 17 
FFH-Richtlinie) sowie nach § 6 BNatSchG diese Zustand-
serhebung der geschützten Tiere, Pflanzen und Lebens-
raumtypen durchzuführen.
Im Rahmen des Monitorings werden auf vorgegebenen 
Stichprobenflächen der Erhaltungszustand (EHZ) der für 
Thüringen relevanten Tier- und Pflanzenarten (alle Arten 
des Anhangs II und IV und ausgewählte des Anhangs V) 
sowie Lebensraumtypen (Anhang I) der FFH-Richtlinie 
erfasst bzw. bewertet. Ergänzend werden vereinzelt ggf. 
weitere Untersuchungen zum Zustand der Lebensräume, 
z. B. der Gewässer, durchgeführt.
Mit der Durchführung des FFH-Monitorings wurde das 
Planungsbüro für angewandten Naturschutz (PAN) GmbH 
beauftragt. Das Planungsbüro PAN hat zahlreiche Arter-
fasser als Unterauftragnehmer eingebunden, welche die 
Arbeiten im Gelände durchführen. Das damit verbunde-
ne Betretungsrecht der Grundstücke regelt der § 30 (1) 
des Thüringer Naturschutzgesetzes (ThürNatG). Mit der 
Durchführung des bisher noch nicht vergebenen „FFH-
Monitorings der Fledermäuse“ wird ggf. ein weiteres Büro 
beauftragt.
Mit dieser Bekanntmachung kündigt das TLUBN die 
Durchführung der Bestandserhebung gegenüber der Öf-
fentlichkeit an und entspricht damit der Informationspflicht 
gemäß § 30 (2) des Thüringer Naturschutzgesetzes. Die 
Mitarbeiter des Planungsbüros und die von diesem beauf-
tragten Unterauftragnehmer können sich als Beauftragte 
des TLUBN durch eine Legitimationsbescheinigung aus-
weisen. In diesem Zusammenhang bittet das TLUBN die 
Betroffenen um Verständnis und um Unterstützung für die 
erforderlichen Kartierungsarbeiten. Die Mitarbeiter des 
TLUBN koordinieren gemeinsam mit dem Büro seecon In-
genieure GmbH (Leipzig) das Verfahren:

Ansprechpartner:
seecon Ingenieure GmbH
Herr Alsheimer, E-mail: Stefan.Alsheimer@seecon.de
Herr Sockel, E-mail: Thomas.Sockel@seecon.de

TLUBN, Ref. 34
Frau Hahn, E-mail: Annett.Hahn@tlubn.thueringen.de
Herr Dr. Baierle, E-mail: heinzullrich.baierle@tlubn.thue-
ringen.de



Ronneburg - 7 - Nr. 10/2019

Stellenausschreibung
Die Stadtverwaltung Ronneburg, Landkreis Greiz, sucht 
zum 01.01.2020 für die Finanzverwaltung - Kämmerei in 
Teilzeit (36 Std./Woche) und unbefristet einen

- Sachbearbeiter Haushalt/Steuern (m/w/d) -

Ihr zukünftiger Aufgabenbereich umfasst:
- Sachbearbeitung Gewerbe- und Grundsteuer

· sachliche Prüfung der vom Finanzamt ermittelten 
Besteuerungsgrundlagen und des Einheitswertbe-
scheides

· sachliche Prüfung und Bearbeitung der Gewerbe-
steuermessbescheide und Zerlegungsbekanntga-
ben des zuständigen Finanzamtes

· Festsetzung der Gewerbesteuer (Neufestsetzung, 
Abrechnung, Vorauszahlung, Anpassung der Vo-
rauszahlung) sowie Erlass der entsprechenden 
Steuerbescheide

· Festsetzung der Grundsteuer auf Grundlage des 
Einheitswertbescheides/ mittels Ersatzbe-mes-
sung sofern kein Einheitswertbescheid vorliegt

· Bearbeitung von Anträgen auf Vollziehungsausset-
zung in Absprache mit dem zuständigen Finanzamt

· Prüfung von Anträgen auf Stundung, Niederschla-
gung und Erlass in Zusammenarbeit mit der Kasse

· regelmäßige Abfrage zur Ermittlung möglicher In-
solvenzverfahren und ggf. Anmeldung von Insol-
venzforderungen sowie Zwangshypotheken

· Bearbeitung von Zwangsversteigerungsfällen
· Entscheidung über das Ende der Gewerbesteuer-

pflicht und Archivierung der Akten
· Ausstellung steuerlicher Unbedenklichkeitsbe-

scheinigungen
· Führen der Gewerbeliste in Zusammenarbeit mit 

dem Gewerbeamt
- Aufstellung der Jahresrechnung und des Ent-

wurfs zum Rechenschaftsberichts zur Vorlage für 
die Entlastungserteilung
· Erstellung der Jahresrechnung und Ausweisung des 

Jahresergebnis in Absprache mit dem Hauptamt
· Ermittlung des kassenmäßigen Abschlusses
· Erstellung der Haushaltsrechnung
· Erstellung des erforderlichen Rechenschaftsbe-

richts und der Vorlage für den Stadtrat
- Mitwirkung bei Erstellung und Ausführung des 

Haushaltsplans, Haushaltsbewirtschaftung und 
-überwachung
· Mitwirkung bei der Erstellung des Haushalts-, Fi-

nanz- und Investitionsplanes in Zusammenarbeit 
mit dem Hauptamt

· Vorbereitung und Durchführung der Jahressollstel-
lung aller Sach- und Personenkonten

· Überwachung des Haushaltsvollzuges und der Ein-
haltung der Haushaltsansätze

· Erkennen der Notwendigkeit von über- und außer-
planmäßigen Ausgaben sowie Überprüfung der 
Deckungsfähigkeit

· Antragstellung und Abwicklung von Zuweisungen 
für kommunale Investitionsmaßnahmen

· Durchführung Umlagen- und Kostenersatzberech-
nungen / kommunaler Finanzausgleich

- weitere Angelegenheiten der Finanzwirtschaft
· Wahrnehmung von Anordnungsbefugnissen (Er-

stellung von Einnahme- und Ausgabeanordnungen)
· Bewirtschaftung von Haushaltsstellen
· Erstellung von Finanzstatistiken (z. B. Jahresrech-

nungsstatistik, Schuldenstatistik, Gewerbesteuer-
statistik)

· Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festset-
zungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter 
inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen

· Prüfung und Bearbeitung von Widersprüchen
· Erteilen von Auskünften sowie Bearbeitung von 

Anfragen zur Gewerbe- und Grundsteuer
· Interne und externe Korrespondenz sowie Be-

schwerdemanagement
· Mitwirkung bei der Aufstellung von Satzungen und 

Dienstanweisungen
Fachliche und persönliche Anforderungen:
· Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r bzw. 

kaufmännische Ausbildung (z.B. Bürokaufmann/-frau) 
mit erfolgreich abgelegter Fachprüfung I, Bilanzbuch-
halter, Verwaltungsfachwirt, Betriebswirt (VWA) oder 
vergleichbar

· fundiertes Fachwissen im kommunalen Haushalts-
recht (Kameralistik)

· anwendungsbereite Kenntnisse der Rechtsvorschrif-
ten ThürKO, ThürKAG, ThürGemHV, AO, ThürVwZVG, 
ThürFAG, VwVfG, EStG, UStG, GmbHG

· ausgeprägte analytische Fähigkeiten, schnelle Auf-
fassungsgabe und Problemlösungs-kompetenz

· eingehendes betriebs- und finanzwirtschaftliches Ver-
ständnis

· wirtschaftliches Denken und kostenbewusstes Handeln
· Kenntnisse des Finanzprogramms H+H ProDoppik 

sind wünschenswert
· hohes Maß an eigenverantwortlicher und strukturiert 

sorgfältiger Arbeitsweise
· sicherer Umgang mit MS-Office
· Teamfähigkeit und Bereitschaft zur gegenseitigen Un-

terstützung
Wir bieten Ihnen:
· eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem vielseiti-

gen und interessanten Aufgabengebiet
· ein unbefristetes und sicheres Arbeitsverhältnis
· eine Vergütung je nach persönlicher Eignung bis EGr. 

9a TVöD
· Jahressonderzahlung, Leistungsprämie, sowie eine 

Altersvorsorge der ZVK Thüringen
· flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten durch 

Gleitzeit
· attraktive Fort- und Weiterbildungen

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 
13.10.2019 per E-Mail an personal@ronneburg.de 
oder per Post an Stadtverwaltung Ronneburg, Personal-
amt, Markt 1/2, 07580 Ronneburg. Für weitere Auskünfte 
steht Ihnen Frau Ponitz vom Personalamt unter der Tele-
fonnummer 036602/536-19 gern zur Verfügung.

Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei glei-
cher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation 
bevorzugt berücksichtigt. Ein vollständiger Nachweis ist 
beizufügen. Nicht berücksichtigte Bewerbungen werden 
nur gegen einen adressierten und ausreichend frankier-
ten Rückumschlag zurückgesandt oder können 8 Wo-
chen nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens 
im Personalamt angeholt werden. Die Verarbeitung und 
Übermittlung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen des Bewer-
bungsverfahrens auf der Grundlage der Bestimmungen 
des Thüringer Datenschutzgesetzes (ThürDSG) sowie 
in Anlehnung an die EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). Bewerbungskosten werden nicht erstattet. 
Bei Bewerbungen via E-Mail bitten wir darauf zu achten, 
dass ausschließlich Anhänge im PDF-Format akzeptiert 
werden und die Gesamtgröße der Anhänge 5 Megabyte 
nicht überschreitet.
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Gelebte Freundschaft
Nach einem wunderschönen Aufenthalt der Mitglieder des 
Städtepartnerschaftsvereins und Freunden in Hauteville 
im Jahre 2018 verging die Zeit wie im Flug und so besuch-
ten uns unsere französischen Freunde im August 2019 für 
2 Tage.
Der Verein begann rechtzeitig, sich Gedanken für die Ge-
staltung dieses Besuches zu machen. Viele gute Ideen 
konnten umgesetzt werden und trugen zum Gelingen des 
Aufenthaltes bei. Gastfamilien waren schnell gefunden, 
denn viele kennen sich nun schon Jahrzehnte. An dieser 
Stelle ein Dankeschön an die Familien Böse, Fuhrmann, 
Kränkel und Richter, die ebenfalls Gäste aufgenommen 
haben.
Wie schon beim letzten Besuch wurde unseren Freunden 
ein schöner Empfang im Rittersaal geboten, und tatsäch-
lich kamen sie so pünktlich wie noch nie an! Fleißige Hän-
de hatten ein Büffet vorbereitet, der Saal und das Gelände 
waren geschmückt und jeder freute sich über das Wie-
dersehen. Einige Stadträte waren der Einladung unserer 
Vereinsvorsitzenden gefolgt und begrüßten unsere Gäste 
und unsere Bürgermeisterin managte die sprachliche Ver-
ständigung wie schon seit vielen Jahren. Merci beaucoupl 
Nicht zu vergessen, an allen Tagen sorgten die Dixi Mi-
xer verlässlich für die musikalische Umrahmung und die 
entsprechende Stimmung!! Tres bienüViele hatten fleißig 
deutsche und französische Texte gelernt, so dass (fast) 
alle kräftig mitsingen konnten.

Am Samstag Vormittag brachen wir gemeinsam zu ei-
nem besonderen Event auf und gleichzeitig mit einem 
historischem Fahrzeug-einem Ikarus 280. Alle bestiegen 
einen festlich geschmückten Bus und sein Chauffeur - 
Herr LutzGürten brachte uns sicher nach Würchwitz zu 
dem Wein-und Sektgut Hubertus Triebe. Eine besondere 
Attraktion auf der Fahrt mit dem ,Schlenki‘ war natürlich 
die Drehscheibe, die es in Kurven auszuprobieren galt. 
Am Weingut angekommen, einem riesigen Vierseitenhof, 
empfingen uns nicht nur die Chefin, die Weinprinzessin 
Annemarie und weitere Angestellte, sondern auch Herr 
Leich mit den Ronneburger Turmbläsern in ihren histori-
schen Kostümen und Musik, deren Klang in diesem Hof 
ein Gänsehautgefühl vermittelte. Im Anschluss hieß es, 
etwas zur Sektherstellung zu erfahren, danke an Conny 
Zorn für ihre brilliante Übersetzung,natürlich hatten wirda-
bei auch die Gelegenheit, mehrere Sekte des Gutes zu 
verkosten. Im Festsaal verwöhnte uns der Ratskeller Al-
tenburg mit einem köstlichen Mahl. Wieder unterstützt von 
den Dixi Mixern dauerte es nicht lange bis getanzt und 
gesungen und somit Freundschaft gelebt wurde!
Am Abend erwartete uns ein festlich geschmücktes Ambi-
ente im Schlosshof, wir danken den Sponsoren der Wim-
pelkette und der Lichterkette!

Tag des Offenen Denkmals 2019 erfolgreich 
durchgeführt
Großes Interesse zeigten mehr als 350 Besucher des 
Schlossareals zu Ronneburg am „Tag des Offenen 
Denkmals“ am 8. September 2019.

Um 11:00 Uhr öffnete das Schloss in Ronneburg alle nutz-
baren Bereiche von Stadt-und Schulmuseum über Georgs 
Kapelle bis zum Rittersaal. 2 Mal fanden Führungen des 
Heimatvereins durch die geschichtsträchtigen Gemäuer 
des Schlossbereiches statt und die Besucher waren ein-
geladen die interessanten Ausstellungen zu bestaunen. 
Zum Thema historisches Handwerk verwandelten Markus 
Meinhardt sowie Ilka und Steffen Rosenberg die Georgs 
Kapelle in eine Fundgrube alter Handwerkszeuge und 
bereiteten Interaktionsmöglichkeiten zum alten Bauhand-
werk vor.

Im Burghof und Rittersaalanbau konnten die Besucher bei 
Kaffee und Kuchen und bestem Wetter anregende Ge-
spräche über Umbrüche in Kunst und Architektur führen.

Foto: Herr Voigt aus Gera - 
erster Gast im Schlosscafe

Herzlichen Dank an alle Ehrenamtlichen, die diesen Denk-
maltag zu einem erfolg- und erlebnisreichen Event gestal-
tet haben.

Stadtverwaltung Ronneburg
(Text und Fotos)
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Geo-Portal der Stadt Ronneburg online
Seit Anfang September ist das Geo-Portal der Stadt Ron-
neburg online. Unter www.ronneburg.de haben die Bür-
gerinnen und Bürger ab sofort die Möglichkeit unter der 
Rubrik „Bürgerservice“ - „Geo-Daten“ sich Informationen 
zu beschaffen. 

Im ersten Schritt ist es nun möglich, auf alle rechtskräf-
tigen Bebauungspläne der Stadt online zuzugreifen. Im 
Gegensatz zum Geoproxy-Thüringen, wo lediglich die 
Geltungsbereiche der Bebauungspläne im Umriss darge-
stellt sind, ist es über das Geo-Portal möglich, die Bebau-
ungspläne mit allen Festsetzungen, Verfahrensvermerken 
und den Begründungen selbst einzusehen und bei Bedarf 
im pdf-Format zu downloaden. Perspektivisch sollen den 
Bürgern auch andere georeferenzierte Informationen über 
diese Plattform zur Verfügung gestellt werden, wie z.B. 
das Baulücken- und Brachflächenkataster.

R. Lindig
Bauamt

Reiner Albert verwöhnte uns mit Mutzbraten und Sauer-
kraut, man nutzte die Zeit für interessante Unterhaltungen 
und krönender Abschluss des Abends war ein tolles Feu-
erwerk! Ein großes Dankeschön an Christoph Towara!
Und schon kam unser letzter Tag. Auftakt war ein gemein-
sames Picknick auf der BUGA, hier begeisterte uns Dieter 
Wolf als erfahrener Brater! Merci, Dieter! Doch zuvor gab 
es noch die Möglichkeit für unsere französischen Gäste 
einen weiteren Teil unserer BUGA zu erkunden. Ein Bus 
brachte sie zur Grubenlampe!

16.00 Uhr erwartete uns der nächste Höhepunkt. Auch un-
seren französischen Freunden gelingt es uns immer wie-
der zu überraschen. Wir sahen ein tolles Theaterstück, in 
dem es zur Liebe zum Wein ging und sowohl die Schau-
spieler als auch die Sänger brillierten. Schön, dass viele 
Ronneburger und weitere Gäste es sich nicht nehmen lie-
ßen und diesem Stück beiwohnten.

Doch dann hieß es auch schon Abschied nehmen.
An dieser Stelle noch einmal ein ganz großes Dankeschön 
an alle fleißigen Helfer, Unterstützer, Sponsoren, der Stadt 
Ronneburg, unserem Vereinsmitglied und Bürgermeiste-
rin, den Freunden des Vereins, ohne die wahrscheinlich 
nichts läuft und unserer Chefin Elke, die alle Fäden in der 
Hand hat und mit Ruhe alles managt! Merci beaucoup! Es 
lebe unsere Freundschaft!!!

Michael Bräunlich
Verein Städtepartnerschaft
Ronneburg - Hauteville-Lompnes



Ronneburg - 10 - Nr. 10/2019

„Eine Gästeführung der besonde-
ren Art in Gera“ so lautet die Über-
schrift seines neuen Flyers der 
ebenfalls in der Bibliothek ausliegt. 
Bei diesem Projekt geht es um eine 
Kriminalistische Spurensuche mit 
Tat- und Fundortbegehung sowie 
kulturhistorische Erläuterung zur 
Stadtgeschichte Gera - Unterm-
haus und Stadtzentrum. Gemein-
sam mit Stadtführer Ulrich Brau-
mann wird Herr Thiers die Besucher 

auf eine Führung der besonderen Art entführen. Für 15,00 
Euro pro Person kann man an der Führung Teil nehmen. 
Jedoch ist die Teilnehmerzahl auf 20 Personen pro Grup-
pe begrenzt. Drei Termine stehen bisher Fest, 01.09.19, 
13.10.19, 20.10.19 jeweils 10:00 Uhr und 15:00 Uhr. Als 
Treffpunk Wurde der Mohrenplatz/Marienkirche Gera – 
Untermhaus angegeben.

Bibliothek
Norbert Schüssler

Haus- und Straßensammlung  
der Kriegsgräberfürsorge
Die diesjährige Spendensammlung des Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge e.V. - Landesverband Thürin-
gen - wird im Zeitraum vom

28. Oktober bis 17. November 2019 (Volkstrauertag)
in den Städten und Gemeinden Thüringens stattfinden. 
Die Sammlung ist genehmigt durch das Thüringer Lan-
desverwaltungsamt mit AZ.: 200.12-2152-10/19 TH vom 
23.11.2018.
Der Volksbund bittet die Städte und Kommunen sowie 
Bürger*innen in Thüringen, aber auch Soldaten und Re-
servisten der Bundeswehr um Unterstützung.
Im Gegenzug bieten wir:
• den Städten, Kommunen und Kirchen in Thüringen 

im Rahmen der Kriegsgräberfürsorge zur Durchset-
zung des Gräbergesetzes als Berater, Unterstützer 
und Bindeglied zum Thüringer Landesverwaltungsamt 
zur Seite zu stehen,

• den Schulen und anderen Bildungsträgern frie-
denspädagogische Projekte mit historischem und lo-
kalem Bezug,

• Jugendlichen im Rahmen unserer Workcamps euro-
paweite Angebote des freiwilligen Engagements zur 
„Versöhnung über den Gräbern“,

• Angehörigen Hilfe bei der Suche nach den Gräbern 
von Gefallenen und Vermissten.

Wir bitten die Bürger*innen, aber auch Vereine und Schul-
klassen uns zu unterstützen und als Sammler für diesen 
gemeinnützigen und friedensfördernden Zweck aktiv zu 
werden.
Wenden Sie sich hierzu bitte an die für Ihren Wohnort 
zuständige Verwaltungsbehörde. Dort liegen die entspre-
chenden Sammlungsunterlagen bereit.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Henrik Hug

3. „Ronneburger 
Schlendernacht“

Bummeln - Entdecken - Genießen 

Freitag, 18.10.19
18.00-22.00 Uhr 
Ronneburger Innenstadt

Die Gewerbetreibenden 
freuen sich auf Sie

Abendshopping im 
Kerzenschein mit tollen 

Aktionen und Überraschungen.

Seid dabei zum Staunen pur,
zum Glockenschlag um 18.00 Uhr.

Ronneburg
T H Ü R I N G E N

Bahnhofsvorplatz
BogenbinderhalleP

Schlendernacht mit Bibliothek
Am 18.10.19 findet in Ronneburg die 3. Schlendernacht 
statt. Von 18:00 - 22:00 Uhr sind zahlreiche Geschäfte in 
der Innenstadt für Besucher geöffnet und lädt ein zum stö-
bern und entdecken.
In diesem Jahr beteiligt sich auch die Stadtverwaltung und 
die Bibliothek wieder an der Schlendernacht. Neben Bib-
liotheksführungen für interessierte und einem Bücherfloh-
markt, hat die Bibliothek zusätzlich die Autorin und Malerin 
Hilde Zielinski eingeladen. Sie wird ab 18:45 Uhr aus ihren 
aktuellen Kindern und Märchenbuch „Die Bachprinzessin“ 
lesen und auch gerne signieren. Ebenfalls werden die Kol-
lektiv Autoren Alexander Kaiser und Norbert Schüssler 
ab 20:15 Uhr eine kleine Lesung ihres neuen Werkes „A 
Journey to Layia: The Arrival“ abhalten. Gefolgt von einer 
Frage und Antwort Runde. Interessierte können sich auch 
ihr Buch Exemplar von „Layia“ vor Ort signieren lassen.
In Kooperation mit der Stadtverwaltung werden auch Cos-
player, aus der Fantasy Buchreihe „A Journey to Layia“, in 
ihren Charakter spezifischen Outfits vor Ort sein und ger-
ne für Fotos zur Verfügung stehen. Für Essen und Trinken 
ist gesorgt.

Bibliothek
Schüssler

Neuheit!
Seit Ende August gibt es in der Stadtbibliothek Ronneburg 
das inzwischen dritte Werk von Hans Thiers „Serienmör-
der in der DDR“ zum Ausleihen für unsere Leser. Herr 
Thiers selbst brachte das Buch vorbei und signierte es. 
Auch seine beiden Vorgänger Werke „Mordfälle im Bezirk 
Gera Band 1“ und „Mordfälle im Bezirk Gera Band 2“ gibt 
es in der Bibliothek zu ausleihen für unsere Leser.
Im Gespräch mit Bibliothek Leiter Herr Schüssler, infor-
mierte er diesen auch über sein neues Projekt.
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Wir gratulieren

Wir gratulieren zur  
„Goldenen Hochzeit“
Am 11.10.2019 können die Eheleute

Friedlinde und Bernd Fritzsche

das Fest zur „Goldenen Hochzeit“ feiern.
Zu diesem Jubiläum gratulieren wir recht herzlich 
und wünschen für die weiteren gemeinsamen Jahre 
Glück, Gesundheit und Wohlergehen.

Leutloff
Bürgermeisterin

Wir gratulieren zur 
„Diamantenen Hochzeit“
Am 26.09.2019 können die Eheleute

Ursula und Edgar Wünsch

das seltene Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiern.
Zu diesem Jubiläum gratulieren wir recht herzlich und 
wünschen für die weiteren gemeinsamen Jahre Glück, 
Gesundheit und Wohlergehen.

Leutloff
Bürgermeisterin

Wir gratulieren zur 
„Diamantenen Hochzeit“
Am 26.09.2019 können die Eheleute

Gudrun und Gerhard Krauß

das seltene Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiern.
Zu diesem Jubiläum gratulieren wir recht herzlich und 
wünschen für die weiteren gemeinsamen Jahre Glück, 
Gesundheit und Wohlergehen.

Leutloff
Bürgermeisterin

Wir gratulieren zur 
„Diamantenen Hochzeit“
Am 03.10.2019 können die Eheleute

Ursula und Lutz Bergner

das seltene Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiern.
Zu diesem Jubiläum gratulieren wir recht herzlich und 
wünschen für die weiteren gemeinsamen Jahre Glück, 
Gesundheit und Wohlergehen.

Leutloff
Bürgermeisterin

Neue Landschaft

Weltrekordversuch „längster kalter Hund“  
der Welt
Am 06.10.2019 um 13:00 Uhr im Bugagelände der Stadt 
Ronneburg erfolgt die Abnahme unseres neuen Weltre-
kordversuches mit dem längsten kalten Hund der Welt.
Geplant ist eine Länge von 1.000 Metern, erstellt mit 100 
Kindern. Mit dem Verkaufserlös des kalten Hundes möch-
ten wir ein Behindertengerechtes Fahrzeug erwerben, 
welches bedürftigen Familien kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt werden kann.

Es werden alle Eingeladen, bei der Rekordabnahme mit 
dabei zu sein. Für leibliches Wohl ist gesorgt.
Unterstützt bei dieser Aktion werden wir von der Stadt Ron-
neburg, Wismut GmbH, Globus Gera, Griesson, Nudossi, 
Bundeswehr, Subway, Thüringer Waldquell, SEKISUI.

Bernd Lehmann
(Text und Foto)
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Standesamtliche Nachrichten

Verstorben sind
Herr Manfred Roesler aus Ronneburg

im Alter von 93 Jahren,

Frau Gudrun Purps aus Ronneburg
im Alter von 75 Jahren und

Herrn Peter Böhme aus Ronneburg
im Alter von 60 Jahren.

Regel
Standesbeamter

Bereitschaftsdienste

Für den Ernstfall!

Notrufnummern:

Polizei/Notruf:  110
Feuerwehr/Rettungsleitstelle:  112
Rettungsdienst/Notarzt:
nur in lebensbedrohlichen Fällen über Notruf  112
Notruf bei Vergiftungen:
Gift-Informationszentrum Erfurt  Tel.: 0361-730730

Notdienste:

Telefonseelsorge Gera e.V.
(kostenlos)  Tel.: 0800-1110111
„Schlupfwinkel“, Sorgentelefon für
Kinder und Jugendliche (kostenlos)  Tel.: 0800-008080
Frauen in Not, Gera  Tel.: 0365-51390
Gas: Gasversorgung
Thüringen GmbH (kostenlos)  Tel.: 0800-6861177
Energie:
Thüringer Energie Jena  Tel.: 03641-8171111
 Fax: 03641-8171118
Wasser/Abwasser:
Zweckverband Mittleres Elstertal Gera
(Dienstzeit)  Tel.: 0365-48700
(außerhalb der Dienstzeit)  Tel.: 0800-5888119

Allgemeine Information:

AWV Ostthüringen
De-Smit-Str. 18, 07545 Gera Tel.: 0365-83321 50
(Für Kunden, die ohne Zusatzkosten aus dem Festnetz 
anrufen können)
 01802-298168
(Für Kunden, die nicht ohne Zusatzkosten aus dem Fest-
netz telefonieren können) [6 ct - zeitunabhängig]

Rettungsdienst
Notruf  112

Notfalldienst

Für den ambulanten Bereitschaftsdienst gilt die bundes-
einheitliche Rufnummer  116 117

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Für den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst gilt die bun-
deseinheitliche Rufnummer  116 117.

Tierärztlicher Notdienst
Tierärztliche Klinik für Kleintiere, Gera-Lusan
Lusaner Straße 20 Tel.: 0365/ 35113

Am 25.09.2019 können die Eheleute

Anneliese und Walter Ernst

das seltene Fest der „Eisernen Hochzeit“ feiern.
Zu diesem Jubiläum gratulieren wir recht herzlich 
und wünschen für die weiteren gemeinsamen Jahre 
Glück, Gesundheit und Wohlergehen.

Leutloff
Bürgermeisterin

Wir gratulieren  
zur „Eisernen Hochzeit“

Wir gratulieren zum Geburtstag 
im Monat Oktober
Die Bürgermeisterin gratuliert, auch im Namen der 
gesamten Stadtverwaltung, recht herzlich folgenden 
Jubilaren:

am 02.10. Herrn Erich Staab zum 85. Geburtstag
am 02.10. Frau Elfriede Wagner zum 95. Geburtstag
am 04.10. Herrn Peter Poser

im OT Raitzhain
zum 70. Geburtstag

am 05.10. Herrn Günther Heucke zum 85. Geburtstag
am 06.10. Frau Doris Güther zum 75. Geburtstag
am 08.10. Frau Renate Pohle

im OT Raitzhain
zum 70. Geburtstag

am 08.10. Frau Erna Rudolph zum 104. Geburtstag
am 09.10. Frau Hilde Zauzig zum 90. Geburtstag
am 10.10. Herrn Reinhard Schubert zum 85. Geburtstag
am 13.10. Herrn Dieter Kraft zum 80. Geburtstag
am 14.10. Herrn Dieter Heider zum 80. Geburtstag
am 15.10. Frau Brigitte Rademacher zum 80. Geburtstag
am 17.10. Frau Ruth Richter zum 95. Geburtstag
am 19.10. Frau Hannelore Kluge zum 75. Geburtstag
am 20.10. Herrn Klaus Krobutschek zum 80. Geburtstag
am 22.10. Frau Christine Fuchs zum 75. Geburtstag
am 23.10. Frau Jutta Petzold zum 85. Geburtstag
am 25.10. Herrn Volkmar Dreyer zum 75. Geburtstag
am 25.10. Frau Inge Driemel zum 85. Geburtstag
am 27.10. Frau Sieglinde Adler

im OT Grobsdorf
zum 85. Geburtstag

am 28.10. Frau Sonja Günther zum 70. Geburtstag
am 28.10. Herrn Klaus Liebold zum 85. Geburtstag
am 29.10. Frau Renate Walther zum 80. Geburtstag

Nachträglich gratulieren wir herzlichst Frau Sieglinde Rzit-
ki, die am 04.09.2019 ihren 80. Geburtstag feierte.

Auch den nicht genannten Jubilaren gratulieren wir herz-
lich zum Geburtstag und wünschen alles Gute und vor al-
lem Gesundheit.

Leutloff
Bürgermeisterin
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Seniorenbeirat

Gratulationen zu Seniorengeburtstagen
Der Seniorenbeirat der Stadt Ronneburg gratuliert ganz 
herzlich unseren Seniorinnen und Senioren zum Geburts-
tag am:

12.10.1938
14.10.1936
22.10.1935
22.10.1944
25.10.1940
26.10.1921
31.10.1932
31.10.1938

Gisela Scheungrab
Christa Günne
Ursula Kühn
Christine Fuchs
Reiner Senf
Maria Hild
Siegfried Klose
Bernd Lotz

zum 81. Geburtstag
zum 83. Geburtstag
zum 84. Geburtstag
zum 75. Geburtstag
zum 79. Geburtstag
zum 98. Geburtstag
zum 87. Geburtstag
zum 81. Geburtstag

Wir wünschen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr beste 
Gesundheit, viel Freude und Wohlergehen in unserer Stadt.

Der Seniorenbeirat informiert
Der Seniorenbeirat unserer Stadt hat seine erste Wahlpe-
riode jetzt fast beendet, das sind fünf Jahre Arbeit für die 
Interessen unserer älteren Bürger und zur Gestaltung un-
seres Gemeinwesens.
Als gewähltes Organ unseres Stadtrates können wir auf 
eine recht erfolgreiche Arbeit zurückblicken, auch wenn 
nicht alle Ziele und Vorhaben erreicht werden konnten ha-
ben wir gemeinsam mit der Stadtverwaltung eine weitere 
Verbesserung der Lebensqualität in unserer Stadt errei-
chen können. Dazu gehören u.a. solche wichtigen Prob-
leme wie die weitere Schaffung von Barrierefreiheit in den 
öffentlichen wie auch in den privaten Bereichen, die Siche-
rung der medizinischen Betreuung und nicht zuletzt das 
altersgerechte Wohnen.
Kultur und Bildung nehmen in unserer Arbeit einen her-
ausragenden Platz ein und sind fester Bestandteil der Tä-
tigkeit des Seniorenbeirates. Dazu gehören die Unterstüt-
zung und Mitwirkung bei öffentlichen Veranstaltungen in 
unserer Stadt.
Ein Markenzeichen unserer Arbeit ist die Durchführung 
von Seniorenmessen. In diesen Jahr war es schon die 
vierte und das mit thüringenweiter Beteiligung und hoher 
gesellschaftlicher Wertschätzung.
Das „Fest der Generationen“ im Jahr 2017 war ein Hö-
hepunkt im gemeinsamen Zusammenleben aller Alters-
gruppen in unserer Stadt und hat uns gezeigt wie wichtig 
es ist gemeinsam mit der Jugend Projekte zu planen und 
umzusetzen.
Es ist höchste Zeit der Jugendarbeit in unserer Stadt einen 
höheren Stellenwert einzuräumen. Der Seniorenbeirat si-
chert hierfür alle Unterstützung zu und findet es sehr scha-
de das es nicht gelungen ist einen „Ausschuss für Jugend, 
Kultur, Sport und Soziales“ zu bilden.
Auf dem Gebiet der Bildung konnten wir erst in jüngster 
Zeit unter dem Motto „Aktiv mit Medien“ eine Gruppe Me-
dienmentor/innen für unsere Senior/innen gewinnen. Die 
hierangebotenen Schulungen werden gut angenommen 
und es besteht eine rege Nachfrage.
Wichtig sind die Regelmäßig durch geführten Informati-
onsveranstaltungen mit der Sparkasse zum Tema „Rund 
ums Geld“ und der Polizeidirektion Gera zur persönlichen 
Sicherheit unserer älteren Bürger.

Apothekenbereitschaft
Notdienstplan der Geraer Apotheken und Umgebung, je-
weils von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr des folgenden Tages
am 20.09.2019
Linden-Apotheke, Langenberger Str. 2, Gera
Tel.: 0365/ 437530
am 20.09.2019
Süd-Apotheke, Reichsstr. 50, Gera
Tel.: 0365/ 31197
am 21.09.2019
Brunnen-Apotheke, Rudolf-Breitscheid-Platz 2 a, Ronneburg,
Tel.: 036602/ 92007
am 21.09.2019
Kreuz-Apotheke, Gutenbergstr. 12, Gera
Tel.: 0365/ 24431
am 22.09.2019
Apotheke Lusan, Saalfelder Str. 16, Gera
Tel.: 0365/737330
am 22.09.2019
Apotheke im Globus, An der Beerweinschänke 2, Gera
Tel.: 0365/ 4229882
am 27.09.2019
Stadt-Apotheke, Markt 8/9, Gera
Tel.: 0365/ 83 32 70
am 27.09.2019
Adler-Apotheke Petra König e. K., Leitergasse 1, Weida
Tel.: 036603/ 63213
am 28.09.2019
Hufeland-Apotheke, Geraer Straße 2, Weida
Tel.: 036603/ 62344
am 28.09.2019
Vitalis-Apotheke, Sorge 14, Gera
Tel.: 0365/ 5520256
am 29.09.2019
Adler-Apotheke, Zschochernstraße 1 - 3, Gera
Tel.: 0365/ 26439
am 29.09.2019
Stadt-Apotheke, Markt 13, Weida
Tel.: 036603/ 62252
am 03.10.2019
Grüne-Apotheke, Johannes-R.-Becher-Str. 64, Gera
Tel.: 0365/ 4204320
am 04.10.2019
Abakus-Apotheke, Wiesestr. 22, Gera
Tel.: 0365/ 8008654
am 05.10.2019
Arcaden-Apotheke, Heinrichstr. 30, Gera
Tel.: 0365/ 8001910
am 06.10.2019
Neue Apotheke, Ernst-Toller-Str. 15, Gera
Tel.: 0365/ 8323305
am 11.10.2019
Platanen-Apotheke, Platanenstr. 1, Gera
Tel.: 0365/ 34031
am 11.10.2019
Focus-Apotheke, Langenberger Str. 16, Gera
Tel.: 0365/ 8336602
am 12.10.2019
St. Johannis-Apotheke, Zabelstraße 3, Gera
Tel.: 0365/ 51322
am 13.10.2019
Ferber-Apotheke, Lessingstr. 2, Gera
Tel.: 0365/ 200181
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Weitere besondere Attraktionen waren die Einsatzfahrzeu-
ge der Freiwilligen Feuerwehr Ronneburg sowie ein echter 
Rennwagen, in denen die Kinder probesitzen konnten.
Als Erinnerung an diesen schönen Nachmittag erhielt jeder 
Künstler eine persönliche Urkunde und einen kleinen Preis.

Sekretariat
Ronneburger Wohnungsgesellschaft mbH
(Text und Fotos)

Kindergartennachrichten

Krümelburg beim Stadt- und Vereinsfest

Am 24.08.2019 war das große Stadt- und Vereinsfest in 
Ronneburg. Die kleinen und großen Krümelburger nah-
men an dem großen Festumzug teil. In der Spielstraße 
hinter der Bogenbinderhalle erwarteten die kleinen und 
großen Gäste tolle Spielaktivitäten an unserem Stand, die 
wir Erzieher vorbereiteten. Es ging um das Thema Spra-
che. Unsere tollen Geschichtensäckchen wurden auspro-
biert und luden zum Gespräch ein. Bei zwei verschiede-
nen Stationen konnte die eigene Mundmotorik getestet 
werden. So entstanden bei Seifenblasenbildern schöne 
Kunstwerke. Beim Wegpusten von unterschiedlich großen 
Bommeln und pusten an der Strohhalmpustemaschine 
kam viel Freude bei den kleinen und sogar bei den großen 
Gästen auf.

Denn immer wieder fallen auch in unseren Stadtgebiet 
Bürger den Betrügern zum Opfer.
Gut bewährt hat sich die Bürgersprechstunde zu den 
Markttagen, viele Bürger nutzen die Gelegenheit ihre Pro-
bleme und Hinweise kundzutun und bitten um Lösungen 
Hierdurch ist es gelungen Schwerpunktprobleme gemein-
sam mit der Stadtverwaltung und mit Hilfe unserer Bürger-
meisterin auf kurzen Weg zu klären.
Wir hoffen das der neu zu wählende Seniorenbeirat seine 
Arbeit in bewährter Weise fortsetzt und möglichst vielen 
Bürgern auch in Zukunft in unserer Stadt ein angenehmes 
kulturelles, soziales und auch sportliches Leben mit zu ge-
währleisten.

Jürgen Steinert
Seniorenbeirat

Mitteilungen der  
Ronneburger Wohnungsgesellschaft

16. Straßenmalfest der Ronneburger  
Wohnungsgesellschaft mbH
Am 21.08.2019 war es wieder soweit: Die Ronneburger 
Wohnungsgesellschaft mbH (RWG) lud zum mittlerweile 
16. Straßenmalfest nach Ronneburg ein.

Unter dem diesjährigen Motto „Tatütata die Feuerwehr ist 
da“ konnten alle kleinen Künstler ihre Eindrücke und Ge-
danken mit bunter Kreide auf den Asphalt malen.
Die extra für diese Veranstaltung gesperrte Straße im 
Wohngebiet „Am Sperlingszaun“ verwandelte sich somit 
in kürzester Zeit in ein riesiges buntes Bildermeer.
Nach Fertigstellung der Kunstwerke stärkten sich die klei-
nen kreativen Maler bei Würstchen, Eis und Limonade. So 
mancher Teilnehmer wurde im Anschluss beim Kinder-
schminken selbst zur Leinwand oder tobte sich auf der 
großen Hüpfburg aus.
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„Luftikus - Welt der Kleinen Künstler“

… dies ist der Name unseres neuen Jah-
resprojektes, bei dem wir uns intensiv 
mit dem Bereich der künstlerisch - ästhe-
tischen Bildung beschäftigen.

Kreativ startete unser Erzieherinnenteam am 16.08.2019 
mit Sandra Körner, Inhaberin des Schatzkästchens in 
Ronneburg, ins Projekt. In ihrem Workshop „Kränze bin-
den“ verstand sie es, uns professionell anzuleiten, damit 
jeder ein individuelles, wunderschönes Ergebnis erhielt. 
Sie unterstützte den Teamgedanken, mit ihrer Idee, dass 
jeder für jeden ein Teil mitgestaltet und verwöhnte uns ne-
ben bei noch kulinarisch in ihrem malerischen Garten.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank, liebe Sandra Kör-
ner, für diesen rundherum gelungenen Teamtag! Für kre-
ative Treffs unter Kollegen, Freunden und Familie sind die 
Workshops der Schatzkiste auf jeden Fall wärmstens zu 
empfehlen!

Natürlich starteten 
wir anschließend 
auch im Luftikus 
fantasievoll gestalte-
risch mit allen kleinen 
Luftikus – Künstlern 
ins neue Jahrespro-
jekt. Unter der Lied-
begleitung „Kommt, 
wir malen eine Son-
ne“ – verzierten wir 
alle Gehwege im und 
um den Kindergarten 
mit bunter Kreidema-
lerei.

Ideenreich gehen wir nun ins neue Kindergartenjahr in 
dem wir Kunstwerke betrachten, Skulpturen bauen, ma-
len, basteln, Gebäude nachbilden und selbst erfinden, 
Theater spielen und tanzen werden.
Wir freuen uns auf viele neue Gestaltungstechniken, span-
nende Arbeitsprozesse und originelle Kunstwerke.

Ihr Team vom Luftikus
(Text und Fotos)

Ende August verabschiedeten wir 2 Kinder, die in den Kin-
dergarten Luftikus wechselten. Wir wünschen euch alles 
Gute für die Zukunft.
Bei strahlendem Sonnenschein kamen am 06.09.2019 
zahlreiche Gäste u.a. die Bürgermeisterin Frau Leutloff, 
Herr Schulz und Frau Ruppeltzu unserem Krümelfest. Für 
die Kinder gab es jede Menge auszuprobieren und zu ent-
decken, wie Schatzsuche, Gummistiefelweitwurf, Baste-
langebot und Experimente mit Nüssen.

V. Bräutigam
(Text und Fotos)

Das Sportfest der kleinsten  
Regenbogenlandkinder

Am 2. Juli hatten die Mäuse- und Käfer-
gruppe Großes vor… ein Sportfest in 
und um die große Turnhalle! Das Fest 
wurde mit einem Tanz eröffnet, bei dem 
auch die Eltern fleißig ihren Körper 
schwingen durften. Bei sportlichen 
Übungen an der Bank führten die Kinder 

vor, was sie schon alles beim Kindergartensport gelernt 
hatten. Beim Spiel „Feuer, Wasser, Sturm“ waren auch die 
Eltern wieder gefragt und retteten sich mit ihren Kindern 
auf Matten, ins Fußballtor oder flach auf den Boden. Ihr 
Können zeigten auch unsere Eltern beim Staffellauf um 
die Wette. Natürlich blieb dann auch der große Fußball-
platz nicht ungenutzt. Wir ließen Luftballons steigen und 
spielten mit echten Fußbällen! Viele hatten beigetragen 
zum Gelingen des Festes. So möchten wir uns bei unse-
ren unermüdlichen Eltern bedanken, die uns mit Geträn-
ken und Leckereien unterstützt haben. Ein riesiges Danke-
schön geht auch an den Fuß- und Handballverein für die 
Bereitstellung der Turnhalle und an unsere Rosterbrater 
und Transporteure Kay und Marek. Wir freuten uns auch, 
dass wir unsere Leiterin Karthrin Parthey begrüßen durf-
ten, und danken ihr für ihre lieben Worte! Sport frei!!!

(Bildquelle: Kiga „Regenbo-
genland“ privat)
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Spätestens im Oktober dürfen wir dann auch die tolle 
Kleinsportanlage in Besitz nehmen.

Foto: GS Ronneburg

Das Kollegium der GS Ronneburg

Ein großes DANKESCHÖN

… sagen wir allen Eltern und Kollegen, die am 05. Sep-
tember 2019 zum Arbeitseinsatz in unserer Grundschule 
vor Ort waren. Pünktlich 17.00 Uhr versammelten sich 45 
fleißige Helferinnen und Helfer, um 55 Bilderrahmen im 
Schulhaus aufzuhängen, Bilderleisten und Pinnwände zu 
befestigen, Regale aufzubauen, Rollos anzubringen u.v.m.
Innerhalb von 2 Stunden war der große Aufgabenzettel 
abgehakt.

Elternsprecher Jens Meyer
Schulleiter Tim Deutsch

Schiller-News

Liebes Tagebuch,

das neue Schuljahr hat begonnen und 
es ist wirklich vieles neu. Die Kleinen 
aus der 5. und 6. Klasse sind jetzt in der 
Grundschule und tragen Hausschuhe. 
Unser Schulhof ist noch kleiner als im 
Juli. Die Schulbusse sind immer sehr 

voll und laut ist es natürlich auch noch. Immerhin, die olle 
grüne Plane ist ab und man kann jetzt schon erkennen, 
dass das Schulgebäude mal wie neu aussehen wird… 
Tschüss!

Schulnachrichten

Grundschule Ronneburg

Schulstart

Am 17. August 2019 feierten wir gemein-
sam mit vielen Gästen in unserer bunt 
geschmückten Aula die Einschulung der 
49 Erstklässler. Pünktlich zu diesem be-

sonderen Tag war fast nichts mehr von den Umzugs- und 
Bauarbeiten der letzten Wochen zu sehen.
Feierlich wurden die ABC-Schützen durch ihre Erzieherin-
nen der Ronneburger Kindertagesstätten in die Aula ge-
führt und in die Hände der Klassenlehrerinnen Frau Kirch-
ner und Frau Taubert übergeben.
Nach einer tollen Aufführung durch unsere Programm-
kinder nahmen die Schulanfänger stolz ihre Zuckertüte in 
Empfang.
Der 1. Schulausflug unserer Erstklässler wir wieder durch 
die Stadtverwaltung finanziert. DANKESCHÖN!!!

Foto: Fotoeck NAGEL

Foto: Fotoeck NAGEL

Am 19. August startete dann auch für alle anderen Grund-
schüler das Schuljahr. Momentan besuchen nun 175 Kin-
der die Grundschule Ronneburg. Außerdem begrüßen wir 
110 Regelschüler der Klassenstufen 5 und 6 bei uns als 
Gäste, da ihr Schulhaus saniert wird.
Die umfangreichen Baumaßnahmen bei uns sind fast 
komplett abgeschlossen. Unseren Kindern steht nun ein 
modernes Schulhaus zum Lernen und Spielen zur Verfü-
gung. Lediglich kleinere Arbeiten müssen in den nächsten 
Wochen noch ausgeführt werden. Auch die Bauarbeiten 
im Außengelände sind fast abgeschlossen.
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Kirchliche Nachrichten

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinden 
Ronneburg mit Naulitz und Kauern sowie 
Raitzhain mit Stolzenberg, Haselbach, 
Mennsdorf, Paitzdorf, Reust und Rückersdorf
Pfarramt: Pastorin Gabriele Schaller, Kirchplatz 3
Telefon: 036602 514731, Fax: 036602 514732
E-Mail: pfarramt-ronneburg@t-online.de
Kantorat: Kantor Thomas Leich, Kirchplatz 11
Telefon/Fax: 036602 22569
E-Mail: leich.thomas@gmx.de
Friedhofsverwaltung/Stadtkirchnerei:
Frau Preiß, Zeitzer Straße 3
Telefon: 036602 22270, Fax: 036602 93044
E-Mail: kirchengemeinde-ronneburg@t-online.de
Öffnungszeiten:
Dienstag:  9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag:  9.00 - 12.00 Uhr
und nach Absprache
Evangelischer Kindergarten „Regenbogenland“
Kathrin Parthey, Am Sperlingszaun 13
Telefon: 036602 23019, Fax: 036602 93765
E-Mail: regenbogenland-rbg@gmx.de
Internet: www.kirchengemeinde-ronneburg.de
Telefonseelsorge (anonym und gebührenfrei)
Telefon: 0800 1110111 oder 0800 1110222

Mit neuer Doppelspitze durch schwere Zeiten

Am 1. August trat Frau Solf ihren Dienst als neue Schullei-
terin der Friedrich-Schiller-Schule an und übernahm sym-
bolisch den Schlüssel von ihrer Vorgängerin Frau Höfer.

Frau Solf ist verheiratet und 
wohnt seit 5 Jahren in Ron-
neburg. Nach dem Studium 
in Erfurt war sie viele Jahre 
als Lehrerin für Deutsch, 
Russisch und Französisch im 
Eichsfeld tätig, zunächst in 
Dingelstädt, später in Leine-
felde, wo sie auch schon als 
Schulleiterin fungierte.
Ab dem Schuljahr 2014/15 
leitete sie die Regelschule 
Greiz-Pohlitz. Ihr Nahziel ist 
es, trotz der komplizierten 
Bauphase den Schulbetrieb 
möglichst reibungslos auf-

rechtzuerhalten und ihr größter Wunsch – so schnell wie 
es nur irgendwie geht die zwei dringend benötigten Fach-
lehrer für Mathematik und Physik in Ronneburg begrüßen 
zu können…

Herr Golchert ist seit Schul-
jahresbeginn unser neuer 
stellvertretender Schulleiter. 
Er begann 2014/15 in Ronne-
burg als Fachlehrer für Wer-
ken, WRT und Medienkunde. 
In seiner Einarbeitungszeit 
wurde er intensiv von Frau 
Hartmann unterstützt, die 
viele Stunden ihrer Freizeit 
opferte, um Herrn Golchert 
mit den Feinheiten der Pla-
nungstätigkeiten vertraut zu 
machen. Und das ist diesmal 
so kompliziert wie nie, allein 
schon wegen den zwei Schul-

teilen und den vielen Kürzungen, die dem akuten Lehrer-
mangel geschuldet sind. So wurde, u.a. die bei den meis-
ten Schülern beliebte dritte Sportstunde gestrichen und 
ein Computerkabinett gibt es gegenwärtig auch nicht!

Gleich nach der ersten Schulwoche wurde in Ronneburg 
das Stadtfest gefeiert und wir waren diesmal mit dabei. 
Unsere Delegation in den knallgelben Schiller-T-Shirts war 
beim traditionellen Umzug nicht zu übersehen und zahlrei-
che Jungen und Mädchen liefen auch noch in ihren Verei-
nen mit.

H. Tröger
(Text und Fotos)
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Mittwoch, 16. Oktober 2019
15:00 Uhr Gottesdienst im Pflegeheim in Ronneburg, 

Dr.-Ibrahim-Straße 3
Donnerstag, 17. Oktober 2019
10:00 Uhr Gottesdienst in der Ronneburger Seniorenre-

sidenz, Markt 14

Gemeindekirchratswahl der Kirchengemeinde 
Ronneburg/Naulitz/Kauern:
In diesem Jahr wird wieder ein neuer Gemeindekirchenrat 
gewählt.
Dazu stehen folgende Termine an:
Naulitz am 05.10.2019
von 13.00 bis 15.00 Uhr in der Kulturscheune Naulitz
Ronneburg am 06.10.2019
von 9:30 bis 11:30 Uhr in der Marienkirche Ronneburg
Kauern am 06.10.2019
von 16.00 bis 18.00 Uhr in der Kirche Kauern
Außerdem kann jeder Wahlberechtigte bis zum 05.10.2019 
auch per Briefwahl seine Stimme abgeben.
Hierfür stehen folgende Briefwahlkästen zur Verfügung:
Pfarrhaus Ronneburg, Kirchplatz 3 in Ronneburg,
Büro der Stadtkirchnerei, Zeitzer Str. 3 in Ronneburg

Die öffentliche Stimmauszählung der GKR-Wahl für die 
Kirchengemeinde Ronneburg/Naulitz/Kauern findet am 
06. Oktober ab 18.30 Uhr im Gemeinderaum des Christo-
phorushauses Zeitzer Str. 3 in Ronneburg statt.

Kandidatenliste

lfd. 
Nr.

Name, Vorname Wohnort Geburtsjahr

1 Krötenheerdt, Bodo Naulitz 1959
2 Kuttig, Sabrina Ronneburg 1990
3 Günther, Heidrun Ronneburg 1956
4 Kubik, Anke Ronneburg 1964
5 Wöllner, Annett Gera - Kleinfalke 1970
6 Voitzsch, Stephan Kauern 1987
7 Gerth, Mandy Kauern 1982

Katholische Filialgemeinde Maria Geburt
Altenburger Str. 52, Ronneburg
Zuständige Pfarrei:
St. Elisabeth, Kleiststr. 7, 07546 Gera
Pfarrer Bertram Wolf
Tel.: 0365 2 64 61
info@kath-kirche-gera.de
www.kath-kirche-gera.de

Sonntag, 22.09. 09:00 Hl. Messe
Mittwoch, 25.09. 09:00 Hl. Messe anschl. Seniorenvor-

mittag
Sonntag, 29. 09. 09:00 Wortgottesfeier mit Kommunion
Sonntag, 06.10. 09:00 Hl. Messe
Mittwoch, 09.10. 09:00 Hl. Messe
Sonntag, 13.10. 09:00 Hl. Messe
Mittwoch, 16.10. 09:00 Hl. Messe

Ökumenische Andacht in der Gedächtniska-
pelle Ronneburg erinnerte am 17. August an 
Landschaftszerstörungen durch den ehema-
ligen Bergbau Ronneburg
Zu einer Andacht in der Gedächtniskapelle Ronneburg 
wurde am Sonnabend, 17. August, ins Gessental eingela-
den. Musikalisch gestaltet wurde die Andacht vom ökume-
nischen Posaunenchor Röpsen unter Leitung von Kirchen-
musikdirektor Michael Formella.

Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten 
und Veranstaltungen der Kirchengemeinde  
Ronneburg

Sonntag, 22. September 2019 - 14. Sonntag nach Tri-
nitatis
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Marienkir-

che Ronneburg, Frau S. Kuttig
10:00 Uhr Erntedank-Gottesdienst in der Kirche 

Mennsdorf, Hr. Dr. Auge
14:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Reust, Hr. M. Weisser
Mittwoch, 25. September 2019
14:00 Uhr Gemeindenachmittag im Christophorus-Haus 

Ronneburg
Donnerstag, 26. September 2019
09:00 Uhr Andacht zum Erntedank im Kindergarten Re-

genbogenland in Ronneburg mit Annahme 
von Erntedankgaben für den Kindergarten

19:30 Uhr Bibelgesprächskreis im Christophorus-Haus 
Ronneburg

Freitag, 27. September 2019
18:30 Uhr Junge Gemeinde (JG) im Pfarrhaus Ronneburg
Sonntag, 29. September 2019 - 15. Sonntag nach Tri-
nitatis
14:00 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest mit 

Herrn Weisser und Frau Wallat in der Kirche 
Haselbach

Montag, 30. September 2019
16:00 Uhr Christenlehre für Kinder bis zur 3. Klasse im 

Pfarrhaus Rückersdorf
17:00 Uhr Christenlehre für Kinder der 4. - 6. Klasse im 

Pfarrhaus Rückersdorf
Dienstag, 01. Oktober 2019
16:30 Uhr Christenlehre mit Pfarrerin Gabriele Schaller im 

Gemeindesaal des Ronneburger Pfarrhauses
Samstag, 5. Oktober 2019 - Erntedank
10:00 Uhr- 
11:00 Uhr

Annahme der Erntedankgaben in der Ronnebur-
ger MarienkircheZucker, Kartoffeln oder Marme-
lade... der Evangelischen Kindergarten „Regen-
bogenland“ freut sich über jede Sachspende.
Geldspenden zum Erntedank werden an die 
Diakonie Greiz-Carolinenfeld überwiesen.

14:00 Uhr Erntedankgottesdienst zum Kürbisfest in 
Naulitz in der Kulturscheune mit Wahl des 
Gemeindekirchenrates von 13.00 - 15.00 Uhr

Sonntag, 6. Oktober 2019 - Erntedank
10:00 Uhr Gottesdienst mit GKR - Wahl in der Marienkir-

che Ronneburger von 9.30 - 11.30 Uhr
10:00 Uhr Gottesdienst mit GKR - Wahl mit G. Weidner 

in der Kirche Raitzhain
14:00 Uhr Gottesdienst mit GKR - Wahl in der Kirche 

Reust, von 13.00 - 16.00 Uhr
16:00 Uhr Gottesdienst mit GKR - Wahl in der Kirche 

Rückersdorf
17:00 Uhr Gottesdienst mit GKR - Wahl mit G. Weidner 

in der Kirche Kauern von 16.00 - 18.00 Uhr

Die öffentliche Stimmauszählung der GKR-Wahl für die 
Kirchengemeinde Ronneburg/Naulitz/Kauern findet ab 

18.30 Uhr im Gemeinderaum des Christophorushauses 
Zeitzer Str. 3 in Ronneburg statt.

Dienstag, 8. Oktober 2019
14:30 Uhr Frauenkreis Paitzdorf im Kulturhaus Paitzdorf
Mittwoch, 09. Oktober 2019
14:00 Uhr Gemeindenachmittag im Christophorus-Haus 

Ronneburg
14:30 Uhr Frauenkreis im Kultur- und Vereinshaus Ha-

selbach
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06.10.2019
ab 09:30 
Uhr

Kreiskongress in Glauchau - Grenayer Str. 3; 
08371 Glauchau
„Liebe baut auf“ - jeder ist herzlich eingeladen

13.10.2019
09:30 Uhr Warum nach biblischen Maßstäben leben?
17:00 Uhr Interessiert sich Gott für dich persönlich?
20.10.2019
09:30 Uhr Mache Jehova zu deiner Zuversicht
17:00 Uhr Jehova ist seinem Volk „eine sichere Höhe“
27.10.2019
09:30 Uhr Mit Gott wandeln bringt Segen - jetzt und für 

immer
17:00 Uhr Ist die Dreieinigkeit eine biblische Lehre?

Änderungen vorbehalten
Sylvia Vogel

Zählt für Gott der Einzelne?

Gastvortrag am 29.09.2019 und am 13.10.2019 
zum Thema Glaube
Wenn Probleme und Sorgen überhand nehmen, zweifeln 
viele daran, dass sich Gott für uns interessiert. Auch die 
täglichen Nachrichten über Kriege, Naturkatastrophen 
und dergleichen lassen in so manchem die Frage aufstei-
gen: Wenn es Gott gibt, warum lässt er all das Leid zu? 
Gastdozent Markus Hoh widmet sich in seinem Vortrag 
„Interessiert sich Gott für mich persönlich?“ dieser Fra-
ge. Dabei geht er den Ursachen für Leid auf die Spur und 
zeigt, warum sich Gottvertrauen lohnen kann.
Jeder ist zu dem 30-minütigen Gastvortrag eingeladen, 
der am Sonntag, den 29.09.2019, um 17:00 Uhr und am 
13.10.2019 um 9.30 Uhr im Königreichssaal (Kirchen-
gebäude) von Jehovas Zeugen, Heinrich-Leo-Straße 6, 
07552 Gera stattfindet.
Der Eintritt ist frei. Es gibt keine Kollekte.
Mehr zum Thema
Detaillierte Informationen und Videos zu Jehovas Zeugen 
findet man auf www.jw.org, z. B. das Video „Das erwartet 
Sie in einem Königreichssaal“.

Ronneburger Notizen

Das Kollektiv aus Ronneburg engagiert sich!

Die Künstlergemeinschaft 
„Das Kollektiv“ engagiert sich 
in vielen Bereichen und ver-
sucht zu helfen und zu unter-
stützen wo sie nur können. 
So auch am 14.09.19 in 
Gera. Dort findet der 2. Chris-
topher Street Day statt. Der 
Christopher Street Day 
(CSD) ist ein Fest-, Gedenk- 
und Demonstrationstag von 
Lesben, Schwulen, Bisexuel-
len und Transgender-Perso-
nen. An diesem Tag wird für 
die Rechte dieser Gruppen 

sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung demonst-
riert. „Das Kollektiv“ steht seit ihrer Gründung 2016 für To-
leranz, Akzeptanz, Gemeinschaft und Verständnis. Dem 
zu folge ist es für uns als Künstler, eine Ehrensache den 
CSD zu unterstützen. Teile der „Layia“ Cosplayer werden 
an der Parade am 14.09. teilnehmen. Zudem wird „Das 
Kollektiv“ auch bei dieser Veranstaltung mit eigenem Stand 
auftreten und über Diskriminierung in der Cosplay Szene 
aufklären sowie über weitere Aspekte sprechen die mit To-

Auf dem ehemaligen Bundesgartenschau-Gelände in 
Ronneburg wurde vor einigen Jahren eine kleine Kapelle 
zum Gedächtnis an den Bergbau und seine Zerstörung er-
richtet. Um die Erinnerung an zerstörte Heimat aufrecht zu 
erhalten, finden hier regelmäßig Veranstaltungen statt. Die 
Kapelle ist tagsüber stets geöffnet und lädt zum Verweilen 
ein. Eine ständige Ausstellung erinnert an die verschwun-
denen Dörfer Schmirchau, Gessen und Lichtenberg.

An der von Pastorin Schaller gehaltenen Andacht , nah-
men neben dem Geraer Pfarrer Bertram Wolf auch der 
evangelische Oberpfarrer i.R. Roland Geipel teil. Geipel 
hatte zu DDR-Zeiten mit dem verstorbenen katholischen 
Pfarrer Sahler auf die Umweltzerstörung hingewiesen.

L. Kinmayer
Fotos: Pia Ludwig

Jehovas Zeugen laden alle zu ihren öffentlichen 
Vorträgen ein - Oktober 2019
Die Vorträge dauern ca. 30 Min.
Wo? Königreichssaal der Zeugen Jehovas

Heinrich-Leo-Straße 6 (Gewerbegebiet Tinz )
07552 Gera

Man muss kein Zeuge Jehovas sein, um unsere Gottes-
dienste zu besuchen. Jeder ist herzlich eingeladen, ein-
mal hereinzuschauen. Der Eintritt ist frei und es gibt keine 
Kollekte.
Mehr Informationen finden sie unter: jw.org
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Viele Kunden schätzen den persönlichen Kontakt. Wir ha-
ben unsere Beratungszeiten außerhalb der eigentlichen 
Öffnungszeiten sogar erweitert, und zwar nach Termin-
absprache montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr sowie 
sonnabends. Die Filiale ist montags und dienstags von 9 
bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 
12.30 Uhr, donnerstags von 9 bis 12.30 und 13.30 bis 18 
Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Und natür-
lich können unsere Kunden auch außerhalb unserer Ser-
vicezeiten ihre Bankgeschäfte einfach und bequem erle-
digen. Dafür stehen die Selbstbedienungsautomaten, der 
Telefonservice montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und 
sonnabends von 8 bis 12 Uhr unter (0365) 8220-0 sowie 
rund um die Uhr die Angebote im Internet zur Verfügung. 
Die Sparkassen-App ist übrigens von der Stiftung Waren-
test als Testsieger gekürt worden.
Die Sparkasse sieht sich aber nicht nur als Finanzdienst-
leister?
Wir engagieren uns für das gesellschaftliche Leben in 
der Region. Mit Fug und Recht können wir sagen: Unsere 
Sparkasse mit ihren Stiftungen zählt zu den großen För-
derern von Kultur, Sport, Sozialem, Umwelt- und Natur-
schutz in der Region und ganz besonders liegt uns das 
Ehrenamt am Herzen. Um nur einige aktuelle Beispiele für 
die Stadt Ronneburg zu erwähnen: Wir unterstützen den 
Verein zur nachhaltigen Förderung der Idee der Bundes-
gartenschau Gera-Ronneburg e.V., das Projekt „Pflege 
des Arboretums in der Neuen Landschaft“, den Heimat-
verein mit dem Sommerkino, den Seniorenbeirat, die Tage 
der Bewegung und Gesundheit für Grundschüler und nicht 
zu vergessen: das Stadt- und Vereinsfest. Um es in einem 
Satz zusammenzufassen: Unsere Sparkasse ist da - als 
umfassender und kompetenter Finanzdienstleister für die 
Bevölkerung, die Wirtschaft und die Kommunen sowie als 
Partner in der Region.

Uwe Müller
Sparkasse Gera-Greiz

Vereine und Verbände

Neue Impulse für Städtepartnerschaft
In den letzten Jahren war es sehr ruhig geworden um die 
partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Ronnenberg 
in Niedersachsen und Ronneburg.
Anläßlich der im Jahr 2018 durchgeführten Festveranstal-
tung “20 Jahre Bergbauverein Ronneburg“ weilte eine klei-
ne Delegation des niedersächsischen Museums für Kali- 
und Salzbergbau in Ronneburg.
Bei mehreren Folgebesuchen wurde der Gedanke einer 
zu vertiefenden Zusammenarbeit diskutiert und eine Ko-
operationsvereinbarung formuliert.

leranz und Akzeptanz in der Szene ein her gehen. Unser 
Stand wird sich direkt neben der Bühne befinden. Eben-
falls wird es wieder die Möglichkeit geben sich mit den 
Cosplayern vor Ort fotografieren zu lassen.
Für uns als „Kollektiv“ ist es eine Ehre, eine so wichtige 
Veranstaltung zu unterstützen! Wir danken Charline Köh-
ler von der LSU Thüringen (siehe Bild Mitte rechts) und 
Henry Beran (Mitte links) für diese Möglichkeit.
Immer auf dem neusten Stand? Kein Problem! Folgen 
kann man dem „Kollektiv“ auf Facebook unter „Das Kol-
lektiv“ oder auf Instagram unter „TheRealKollektiv“. Keine 
News oder Bildveröffentlichungen mehr verpassen.

Presseabteilung „Das Kollektiv“
Norbert Schüssler

22. Kammgarn-Spinnerei-Treffen

Wie schnell die Zeit vergeht und wieder war ein Jahr vor-
bei. Am Donnerstag, den 5. September fand wieder unser 
Spinnerei-Treffen statt. Alle waren wieder von Nah und 
Fern, bei bester Gesundheit gekommen. Wegen Krankheit 
sind 5 Kolleginnen nicht gekommen. Herr Klaus Prillop hat 
wieder für die musikalische Umrahmung gesorgt. Nach 
den Kaffeetrinken erschien noch Herr Klaus Kammel, der 
von uns noch ein Foto gemacht hat. Nach so vielen Jah-
ren, ist es noch ein guter Zusammenhalt. Jeder freut sich 
schon wieder aufs nächste Jahr. Es war wieder ein gemüt-
liches Treffen.
Ein Dankeschön an das Team vom Gambrinus, Herrn 
Klaus Prillop, für die schöne Musik, Herrn Klaus Kammel 
für das fotografieren.

Inge Dummer

Sparkasse mit persönlicher Beratung vor Ort

Interview mit Beratungscen-
terleiterin Tina Trinks
Markt 1 ist die Hausnummer 
der Sparkasse in Ronneburg. 
Ein Omen?
Das kann man getrost so sa-
gen. Wenn’s um Geld geht, 
dann ist unsere Sparkasse 
die Nummer 1 für die Ronne-
burger und die Einwohner der 
umliegenden Gemeinden. 
Das ist ein klares Bekenntnis 
zum Standort Ronneburg.
Onlinebanking erfreut sich 
zunehmender Beliebtheit, 
weil es bequem und sicher 

ist. Hat die gute, alte Sparkassenfiliale ausgedient?
Unsere Sparkasse ist sowohl in der „alten“ als auch in der 
„neuen“ Welt zuhause.
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Neues vom FSV Ronneburg

Keine Ruhe in der Sommerpause

Während der Sommerpause hat sich auf dem Gelände des 
FSV Ronneburg einiges getan. Nach dem erfolgreichen 
Saisonabschluss mit dem Aufstieg der Männermannschaft 
in die Kreisliga begannen auch Instandsetzungs- und Wer-
terhaltungsarbeiten auf und neben dem Sportplatz.
Am Sportplatz wurde das Fangnetz neu befestigt, was 
wiederholt eigenhändig durch Bernd Lauckner durchge-
führt wurde. Auch wurden 5 Sitzbänke erneuert. Das Holz 
dazu steuerte die Dachdeckerfirma von Uwe Schmidt bei. 
Das Gebäude Westhang wird innen renoviert, nunmehr 
auch gemalert in den Vereinsfarben blau-weiß.

Für die gastronomische Be-
treuung der Fans und Gäste 
zum Kreispokalspiel gegen 
den SV Langenberg am 
10.08.2019, Endstand 4:0, 
wurde deshalb improvisiert 
und u.a. eine transportable 
Theke aufgebaut.
Im Sozialtrakt wird derzeit 
noch die Kabine Nr. 2 re-
noviert. Alle Maßnahmen 
wurden und werden von 
Vereinsmitgliedern in ihrer 
Freizeit ausgeführt. Der FSV 

Ronneburg bedankt sich hiermit bei Bernd Lauckner, Uwe 
Schmidt, Jens Müller und Tino Studnitz für ihre uneigen-
nützige Unterstützung.
Wir wünschen allen Mitgliedern und Fans einen guten Sai-
sonstart und freuen uns auf zahlreiche Besucher zu den 
Heimspielen unserer Nachwuchsteams und unserer Män-
nermannschaft.

Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen den beiden 
Bergbaustädten wurde eine Delegation aus Ronneburg 
zur feierlichen Unterzeichnung eingeladen.
Am 10.08. / 11.08.2019 weilte die Ronneburger Delegati-
on unter Leitung der Bürgermeisterin, Frau Krimhild Leut-
loff, in Empelde / Ronnenberg.
Zugleich war noch eine Delegation aus der polnischen 
Partnerstadt Swarzedz in Ronnenberg. Am Samstag wur-
den wir von unseren Gastgebern auf einer kleinen Runde 
durch Hannover geführt. Anschließend besuchten wir das 
Maschseefest.
Nach kurzer Nacht wurde in einer Feierstunde auf dem 
ehemaligen Bergbaugelände die Kooperationsvereinba-
rung unterzeichnet.
Führungen durch das Museum waren für uns sehr inter-
essant.
Bei musikalischer Umrahmung kam es zu vielen Kontak-
ten und angenehmen Gesprächen zwischen den Vereins-
mitgliedern.
Schönes Wetter, gute Verpflegung in fester und in flüssiger 
Form sorgten dafür, daß allen Beteiligten dieses Treffen in 
guter Erinnerung bleiben wird.

Bergbauverein Ronneburg e.V.
Text: Gerd Kuchenreuther
Fotos: Uwe Stichling

Vogelausstellung in Ronneburg  
28. und 29.09.2019

Am Samstag, den 28.09. 
von 09.00 - 17.00 Uhr und 
am Sonntag, den 
29.09.2019 von 09.00 - 
16.00 Uhr ist in der Ronne-
burger Bogenbinderhalle 
eine bunte und artenreiche 
Vogelausstellung mit Tieren 

aus fast allen Kontinenten zu sehen. Die Vogelzüchter aus 
Ostthüringen, Westsachsen und Südsachsen-Anhalt stel-
len gemeinsam ihre Lieblinge aus. Sie geben gern Aus-
kunft über die Haltungsbedingungen für die einzelnen Vo-
gelarten. Der Ronneburger Vogelzuchtverein lädt zu dieser 
13. Ostthüringer Vogelausstellung ein. Mit Futtermittel-
händler, Vogelverkauf und Imbiss wird die Schau ergänzt. 
Vorschulkinder haben freien Eintritt, Parkplätze sind kos-
tenfrei. Nebenan ist das Bergbaumuseum geöffnet. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! Infos unter 036695 20822.

Kurt Kröber
Vorsitzender
Verein der Vogelzüchter und -liebhaber Ronneburg e.V.
(Text und Foto)
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Team „Layia“ rockt das Stadtfest in 
Ronneburg!
Sie kamen von überall nach Ronneburg. Aus Kassel, Wit-
tenberg, Hamburg, Erfurt, Ilmenau oder Halle (Saale) reis-
ten die Cosplayer an um „Das Kollektiv“ beim Stadtfest zu 
unterstützen. Sie alle sind Teil des Fantasy Buch Projek-
tes „A Journey to Layia“ welches 5 original Bände und 4 
Vorgeschichten umspannt. Interessierte konnten sich an 
dem Kollektiv Stand über die Projekte der Künstlerge-
meinschaft informieren. Zudem spannte das Team einen 
Greenscreen wo Besucher sich mit den Cast Mitgliedern 
sich fotografieren konnten. Hoch im Kurs bei den jüngeren 
Besuchern standen die „Wasserkönigin“ und die „Lichtkö-
nigin“. Bei den älteren standen der Söldner Boss, sowie 
der Menschen König und der alte Hexenmeister an erster 
Stelle. Doch lange bevor die Cosplayer das Gelände der 
Bogenbinderhalle betraten, zogen sie die Blicke der Ron-
neburger auf sich. Das „Layia“ Team nahm vorher bereits 
am traditionellen Umzug teil und brachten Jung und Alt 
zum Staunen.

Die positiven Reaktionen zum erscheinen das Kollektives 
und seiner Cosplayer war überwältigend. Wir bedanken 
uns recht Herzlich bei der Stadtverwaltung Ronneburg und 
speziell bei Herrn Plarre für die Chance unsere Heimat-
stadt unterstützen zu dürfen. Wir kommen gerne im nächs-
ten Jahr wieder!

Presseabteilung „Das Kollektiv“
Nico Ender
(Text und Foto)

Das Kollektiv aus Ronneburg engagiert sich!
Die Künstlergemeinschaft „Das Kollektiv“ engagiert sich in 
vielen Bereichen und versucht zu helfen und zu unterstüt-
zen wo sie nur können. So auch am 14.09.19 in Gera. Dort 
findet der 2. Christopher Street Day statt. Der Christopher 
Street Day (CSD) ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrati-
onstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgen-
der-Personen. An diesem Tag wird für die Rechte dieser 
Gruppen sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung 
demonstriert. „Das Kollektiv“ steht seit ihrer Gründung 
2016 für Toleranz, Akzeptanz, Gemeinschaft und Ver-
ständnis. Dem zu folge ist es für uns als Künstler, eine 
Ehrensache den CSD zu unterstützen. Teile der „Layia“ 
Cosplayer werden an der Parade am 14.09. teilnehmen. 
Zudem wird „Das Kollektiv“ auch bei dieser Veranstaltung 
mit eigenem Stand auftreten und über Diskriminierung in 
der Cosplay Szene aufklären sowie über weitere Aspekte 
sprechen die mit Toleranz und Akzeptanz in der Szene ein 
her gehen. Unser Stand wird sich direkt neben der Bühne 
befinden. Ebenfalls wird es wieder die Möglichkeit geben 
sich mit den Cosplayern vor Ort fotografieren zu lassen.

Marek Kwiatkowski
Vorstand des FSV Ronneburg
(Text und Foto)

24-Stunden-Pflege:  
Schützen Sie sich vor Schwarzarbeit

Schwarzmarktangebote und Scheinselbststän-
digkeit - Die Pflegebranche boomt und der Markt 
wird undurchsichtig

Die 24-Stunden-Pflege ist die beste Lösung für eine ver-
antwortungsvolle Pflege im vertrauten Zuhause. Erfahre-
ne Pflegekräfte kümmern sich um Ihren Angehörigen und 
übernehmen alltägliche Aufgaben im Haushalt. Doch die 
Gefahr einer Scheinselbstständigkeit ist groß.
Pflegekräfte geben an, als selbstständiger Dienstleister 
ein Gewerbe angemeldet zu haben, arbeiten in Wirklich-
keit aber schwarz. Bei der Schwarzarbeit werden von 
Ihnen als Auftraggeber weder Lohnsteuer noch Sozial-
versicherungsbeiträge abgeführt. Die Vorenthaltung kann 
gemäß § 266a StGB mit einer Freiheitsstrafe oder einer 
Geldstrafe geahndet werden. Daher ist bei der Anbieter-
suche Vorsicht geboten.
Um Ihrem Angehörigen eine legale Betreuung zu ermögli-
chen, unterstützt Sie der Verband Pflegehilfe bei der Su-
che nach geprüften Anbietern für u.a. 24-Stunden-Pflege, 
Treppenlifte oder barrierefreie Badumbauten. Die Mitarbei-
ter aus der Beratung sind von 8:00 bis 20:00 Uhr unter der 
bundesweiten Rufnummer 06131 / 83 82 160 kostenfrei 
für Sie da. Weitere Informationen finden Sie auch auf der 
Verbands-Homepage unter www.pflegehilfe.org.

DEMOKRATIE-BUS - 
im Landkreis Greiz on tour

Unter dem Motto „Fahr ab 
auf Demokratie“ wurde im 
August der #Demokratie-
bus der Partnerschaft für 
Demokratie im Landkreis 
Greiz „Vielfalt Leben“ mit 

jugendlichen Beteiligten vorgestellt. Lang wurde das Pro-
jekt vorbereitet, Ideen gesammelt, gestalterische Konzep-
te entworfen ...
Ab Mitte August wird der Demokratie-Bus der PRGreiz im 
regulären Fahrplan eingesetzt. Im Oktober folgt dann der 
zweite Bus des RVGera für den nördlichen Bereich des 
Landkreises Greiz und die Stadt Gera.
Neben einer umseitigen Beklebung zu den Themen Viel-
falt und Toleranz gibt es zahlreiche andere kreative Ideen, 
so neben einem Zeitstrahl (Fußboden-Laufgang) zur his-
torischen Entwicklung der Demokratie u.a. auch Festhalte-
Handschlaufen mit der Aufforderung „Halt dich an mir fest 
- deine Demokratie“.

Stev Brauner
Kompetenzteam Nord LK Greiz
(Text und Foto)
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Zeltlager der DLRG-Jugend und der Jugend-
feuerwehr Ronneburg
Aufgrund der Kalenderlage der Sommerferien in den letz-
ten Jahren ist es beinahe eine Tradition, dass das Schul-
jahr für die Kinder und Jugendlichen der DLRG und der Ju-
gendfeuerwehr mit dem gemeinsamen Zeltlager beginnt.

Am Freitag, 23. August 2019, richteten die 31 Teilnehmer 
nebst Betreuern aus beiden Organisationen ihre „Zelt-
stadt“ für die kommenden 2 Tage ein. Aufgrund der ge-
stiegenen Teilnehmer- und somit Zeltanzahl zogen wir 
vom Wäldchen am Eingang des Sommerbades auf die 
Wiese hinter dem Schwimmmeisterhäuschen um. Nach 
der Begrüßung mit Informationen und Belehrungen zum 
Wochenende durften alle nochmal ins kühle Nass sprin-
gen. Gemeinsam wurde ein Banner für den Umzug am 
Samstag gestaltet. Mit Knüppelkuchen und Wienern klang 
der Tag am Lagerfeuer aus. Diesmal war uns Petrus hold – 
er schickte kein Gewitter wie im letzten Jahr, was damals 
zum Abbruch des Lagerfeuers führte.
Der Samstag begann mit einer Runde Frühsport im Som-
merbad. Nach dem Frühstück, bei dem Kraft für den Tag 
getankt wurde, wurde an vier Stationen Wissen vermittelt 
oder aufgefrischt: ein Knoten zum Sichern/ Befestigen 
wurde geübt, der einfache Transport von Personen aus 
einem Gefahrenbereich oder auch der Umgang mit dem 
Kompass waren Themen. Gut gesichert stellte das Bestei-
gen einer Steckleiter für manchen eine kleine Mutprobe 
dar. Auch eine gewisse Tradition haben Nudeln mit Wurst 
und Tomatensoße zum Mittagessen, welches in bewähr-
ter Weise von den DLRG-Köchen vorbereitet wurde. Gut 
gestärkt machten sich alle auf den Weg zum Nachmittags-
programm in der Feuerwehr. Zeitlich passte alles, so dass 
wir noch gemeinsam am Umzug zum Stadt- und Vereins-
fest teilnehmen und uns präsentieren konnten. Im Gerä-
tehaus wurden die Teilnehmer von Silvio Heidler erwartet. 
Neben seiner eigentlichen Arbeit hat er sich der Naturfo-
tografie verschrieben und berichtete eindrucksvoll, was er 
in unserer unmittelbaren Umgebung Spannendes in der 
Tierwelt entdeckt hat.

Bei den sommerlichen Tem-
peraturen wurde die an-
schließende Freizeit im Bad 
ausgiebig genutzt. Die letzten 
Kräfte des Tages galt es dann 
nach dem Abendessen zu 
mobilisieren, als die Betreuer 
zu Geschicklichkeitsspielen 
geladen haben. So galt es 
bspw. eine Strecke über 2 
Getränkekisten zu überwin-
den oder einen Tischtennis-
ball durch einen Feuerwehr-

schlauch zu befördern. Besonderes Hallo entstand bei der 
abschließenden Staffel auf dem Wasser. Etwas müde fie-
len alle in ihre Schlafsäcke.
Am Sonntagvormittag heißt es dann leider immer schon 
wieder Zelte abbauen und Sachen einpacken.

Für uns als „Kollektiv“ ist es eine Ehre, eine so wichtige 
Veranstaltung zu unterstützen! Wir danken Charline Köh-
ler von der LSU Thüringen und Henry Beran für diese 
Möglichkeit.
Immer auf dem neusten Stand? Kein Problem! Folgen 
kann man dem „Kollektiv“ auf Facebook unter „Das Kol-
lektiv“ oder auf Instagram unter „TheRealKollektiv“. Keine 
News oder Bildveröffentlichungen mehr verpassen.

Presseabteilung „Das Kollektiv“
Norbert Schüssler

Ferien-Feedback vom Jugendclub Ronneburg
Hier eine kleine Zusammenfassung von unseren Sommer-
ferien 2019.
Die Ferien waren recht angenehm, unsere Angebote, die 
wir geplant hatten, haben viel Zuspruch erhalten. Zwei gro-
ße Ereignisse standen an. Einmal der Ausflug ins Webalu 
nach Werdau (Hallen & Freizeitbad) und das zweite High-
light war ein Besuch der Feengrotten in Saalfeld, was wirk-
lich allen sehr gefallen hat.
Einen lieben Dank an die Eltern, die uns bei den beiden 
Tagen unterstützt haben. Vielen Dank für die schöne Feri-
enzeit, die wir mit euch verbringen durften.

Liebe Grüße sendet das Team vom Jugendclub

DLRG Ronneburg spendet an den  
SSV 1938 Großenstein
Die DLRG-Ortsgruppe Ronneburg unterstützt mit einer Spen-
de in Höhe von 500 € den Wiederaufbau des durch Brand-
stiftung zerstörten Vereinsheims des SSV 1938 Großenstein. 
Wir danken allen Kameradinnen und Kameraden der DLRG 
Ronneburg die uns diese Spende ermöglichten.

DLRG-Vorstand
(Text und Foto)
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Aus der Region

DM-Gold für 11-jährige Paitzdorferin
Fünf Paitzdorfer Starter hat-
ten sich für die Deutschen 
3D-Meisterschaften im nie-
dersächsischen Hohegeiß, 
einem Stadtteil von Braunla-
ge im idyllischen Harz, quali-
fiziert. Geschossen wurde an 
zwei Tagen auf 28 Tierattrap-
pen, erst eine Drei-Pfeil-Run-
de und dann eine Hunterrun-
de mit jeweils einem Pfeil pro 
Tier. In starken Teilnehmerfel-
dern schlugen sich die Er-
wachsenen achtbar. Stepha-
nie Kratochwill erkämpfte 
sich mit dem Jagdbogen ei-
nen respektablen 9.Platz in 
der Damenwertung, ihr Mann 
Stefan wurde 23. bei den 
Herren. Besonders unser 

Nachwuchs darf auf unser Trainerpaar stolz sein. Unter 33 
Schützen in der MÜ45 Jagdbogen wurde Lutz Jäckel guter 
19., mit einer ansprechenden Leistung lag er auf Tuchfüh-
lung zu einer TopTen-Platzierung in einem sehr knappen 
Wettstreit. Platz 22 in der MÜ45 Langbogen sprang für 
Karsten Lokotsch heraus, der damit drittbester Thüringer 
Starter seiner Klasse wurde und seine Leistung von der 
Landesmeisterschaft bestätigen konnte. Dank einer tollen 
Aufholjagd am zweiten Tag, nach einem Rückstand von 30 
Ringen auf der 3-Pfeil-Runde, errang die elfjährige Stella 
Kratochwill in der WU12 Jagdbogen mit 25 Ringen Vor-
sprung ihre erste DM-Goldmedaille. Sie siegte vor Johan-
na Redepenning (Schleswig-Holstein) und der Branden-
burgerin Larissa Hilgendorff. Stelle durfte sich damit über 
den bisher größten Erfolg ihrer bogensportlichen Laufbahn 
freuen udn der BSV Paitzdorf über das vierte DM-Gold für 
den Verein seit 2017. Herzlichen Glückwunsch allen Teil-
nehmern für die gezeigten Leistungen!

Andrè Lütge
(BSV Paitzdorf/Bogenschießen)

„Sozialen Dienst für Hörgeschädigte  
in Thüringen“
Die zertifizierte Beratungsstelle des DSB OV Weimar e.V. 
bietet mit Ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschä-
digte in Thüringen“ am Dienstag, den 10.09.2019 eine 
kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit 
Hörproblemen in der Zeit von 12:00 Uhr – 14:00 Uhr in 
den Räumen der Ehrenamtszentrale am Kornmarkt 7 in 
Gera an.

Nach Frühsport und Frühstück wurde im DLRG-Heim 
und in der Zeltstadt „klar Schiff gemacht“. Alle Teilnehmer 
konnten gesund die Heimreise antreten und freuen sich 
schon aufs Wiedersehen im kommenden Jahr. Auch den 
Betreuern hat es Spaß gemacht, so dass der 9. Auflage 
2020 nichts im Wege stehen sollte.
Vielen Dank sagen wir für die Unterstützung bei der Aus-
richtung des Zeltlagers der Stadtverwaltung Ronneburg, 
der Ronneburger Wohnungsgesellschaft, den Helferinnen 
und Helfern der DLRG sowie der Feuerwehr und dem Feu-
erwehrverein, den backenden Muttis und Silvio Heidler für 
die „Heimat-Exkursion“.

Cornelia Zorn
Stadtbrandmeisterin

Begegnungsstätte der Volkssolidarität e.V.
„Zur fröhlichen Runde“
07580 Ronneburg, Herrengasse 16
jeden Montag
ab 13.00 Uhr Skatnachmittag
Jeden Mittwoch
ab 14.00 Uhr Handarbeitsnachmittag bei 

Kaffee und Kuchen
Dienstag, den 01.10.2019
ab 13.30 Uhr
ab 14.00 Uhr

Sport mit Christine
Seniorentreff bei Kaffee und Kuchen

Dienstag, den 08.10.2019
ab 14.00 Uhr Seniorentreff bei Kaffee und Kuchen
Donnerstag, den 10.10.2019
ab 14.00 Uhr Würfel- und Spielenachmittag
Dienstag, den 15.10.2019
ab 13.30 Uhr
ab 14.00 Uhr

Sport mit Christine
Seniorentreff bei Kaffee und Kuchen

Donnerstag, den 17.10.2019
ab 14.00 Uhr Würfel- und Spielenachmittag
Dienstag, den 22.10.2019
ab 14.00 Uhr Seniorentreff bei Kaffee und Kuchen
Donnerstag, den 24.10.2019
ab 14.00 Uhr Würfel- und Spielenachmittag
Freitag, den 25.10.2019
16.00 -
18.30 Uhr

Blutspende

Dienstag, den 29.10.2019
ab 13.30 Uhr
ab 14.00 Uhr

Sport mit Christine
Geburtstag des Monats

Dienstag, den 05.11.2019
ab 14.00 Uhr Seniorentreff bei Kaffee und Kuchen
Donnerstag, den 07.11.2019
ab 14.00 Uhr Würfel- und Spielenachmittag
Dienstag, den 12.11.2019
ab 13.30 Uhr
ab 14.00 Uhr

Sport mit Christine
Seniorentreff bei Kaffee und Kuchen

Donnerstag, den 14.11.2019
ab 14.00 Uhr Würfel- und Spielenachmittag
Freitag, den 15.11.2019
ab 14.00 Uhr „Bunter Nachmittag“ mit Modenschau - für 

die musikalische Unterhaltung sorgt R. 
Schulze

Montag, den 18.11.2019
ab 09.00 Uhr Seniorenausfahrt ins „Harzer Schnitzelhaus“ 

und Waffelbäckerei (Bad Sachsa/Südharz)

B. Pavel
Leiterin Begegnungsstätte

Änderungen vorbehalten!
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Anschließend von15:00 Uhr bis 17:00 Uhr trifft sich die 
Selbsthilfegruppe Hörgeschädigte in Gera und Umgebung.
Seit 12 Jahren wird die kostenlose und unabhängige Bera-
tung in Gera angeboten.
Wir informieren und beraten Betroffene und deren Ange-
hörige zu allen Fragen die im Zusammenhang mit der Hör-
minderung stehen, geben Hinweise zu möglichen techni-
schen Hilfsmitteln und unterstützen Sie bei Fragen zur 
beruflichen Rehabilitation.
Dieser mobile „Soziale Dienst für Hörgeschädigte“ bietet 
aber auch Vorträge und Schulungen an für Einrichtungen, 
die im medizinischen, pflegerischen und öffentlichen Be-
reich arbeiten und ausbilden. Ebenfalls werden auch Un-
ternehmen angesprochen, deren Mitarbeiter, viel direkten 
Kundenkontakt haben. Dabei soll für den Umgang mit Hör-
geschädigten sensibilisiert werden und es wird vermittelt, 
was man als Normalhörender im Umgang mit Schwerhöri-
gen beachten muss.
Weiter Informationen dazu beim DSB, OV Weimar e.V. un-
ter der Telefonnummer:
03643/ 422155 oder per Mail: ov-weimar@t-online.de.

Nach Redaktionsschluss eingegangen

Schiedsstelle Ronneburg
Die Schiedsstelle führt in den Wintermonaten keine 
Sprechstunde durch.

Im Bedarfsfall melden Sie sich bitte im Sekretariat der 
Stadtverwaltung Ronneburg, Markt 1 / 2, 
07580 Ronneburg.

Der Kontakt zu den Schiedsfrauen wird dann hergestellt.

Wagner
Schiedsfrau
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